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Haberkorn und Certific sind eine exklusive Partnerschaft eingegangen. Certific ist der Profi für digi- 
tale Trainingsangebote von Arbeitssicherheitsthemen und für Praxis-Trainings vor Ort bei Kunden. 
Mobiles Lernen von theoretischen Lerninhalten und Unterweisungsthemen am Smartphone ist 
zeit- und ortsunabhängig. Mobile Trainingsanlagen vor Ort beim Kunden sparen Abwesenheitszeiten, 
Reisen und Übernachtungen. Zusammen ermöglicht das eine hohe Sicherheit bei gesetzlichen 
Ausbildungs- und Unterweisungsthemen und moderne Kontrollsysteme über den aktuellen 
Ausbildungsstand jedes Mitarbeiters. Mehr Informationen unter www.haberkorn.com/certific

Sicherheit mit Certific und Haberkorn.
Zeitgemäß schulen und trainieren.

In Kürze  wieder bei  Ihnen vor Ort
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Neue Herausforderungen

Von der vielzitierten Normalisierung unserer Lebensumstände sind wir 
nach wie vor weit entfernt und es gilt abzuwarten, wie lange uns die 
Corona-Krise noch beschäftigen wird. Auch deshalb können wir die ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und aller damit 
verbundenen Maßnahmen noch nicht genau einschätzen.

Die Prävention kann sich aber nicht nur auf diesen einen Themenbereich 
konzentrieren, auch wenn sich gerade hier im Zusammenhang mit Coro-
na besondere Fragestellungen ergeben. Eine davon ist etwa der Umgang 
mit Desinfektionsmitteln, von der Handhabung über die Lagerung bis hin 
zu den damit unter Umständen verbundenen Gefahren.

Für die AUVA gilt es, gesetzliche Entwicklungen im Umfeld des Arbeit-
nehmerschutzes genau zu beobachten. Denn nur, wer in diesem Bereich 
immer up to date ist, kann die bewährte Rolle als Partner der Unterneh-
men und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch tatsächlich erfül-
len. Ein Beitrag in dieser Ausgabe beschäftigt sich daher mit dem Strah-
lenschutzgesetz 2020.

Neben weiteren Themen befassen sich zwei Artikel in diesem Heft wie-
der mit dem aktuellen Präventionsschwerpunkt „Gib Acht, Krebsgefahr!“, 
der sich der Information und der Bewusstseinsbildung rund um krebser-
zeugende Arbeitsstoffe widmet.

DI Mario Watz, 
Obmann der AUVA

Mag. Ingrid Reischl, 
Obmann-Stv. der AUVA

Mag. Ingrid ReischlDI Mario Watz
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AKTUELL

Mit einem umweltfreundlichen neuen Fuhrpark und einer 
Mobile-Office-Initiative setzt die AUVA ein Zeichen für Zu-
kunftsorientierung und Innovation. 

Mehr als vier Millionen Kilometer legen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der AUVA Jahr für Jahr zurück, um Führungskräfte 
und Beschäftigte in Fragen von Arbeitssicherheit und Präventi-
on von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten direkt vor Ort zu 
beraten. Mit der Anschaffung eines neuen, umweltfreundlichen 
Fuhrparks macht die AUVA nun einen Schritt in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit: Von den 125 Fahrzeugen sind 115 vollelektrisch 

unterwegs, zehn Autos verfügen über Plug-in-Hybrid-Antriebe. 
Damit reduziert die AUVA über die geplante vierjährige Nut-
zungsdauer der Flotte den CO2-Ausstoß um mehr als 1.000 Ton-
nen. „Als Obmann der AUVA sehe ich vorausschauendes Den-
ken, Nachhaltigkeit und Agieren am neuesten Stand der Technik 
als meine Aufgaben. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind als Partner der Unternehmen in ganz Österreich unterwegs. 
Neben ihrer Sicherheit stand bei der Anschaffung eines eigenen 
Fuhrparks daher auch die Umweltfreundlichkeit der Flotte stark 
im Fokus“, erläutert AUVA-Obmann Mario Watz. In den nächs-
ten vier Jahren werden rund zehn Millionen bisher fossil gefahre-
ne in vollelektrische Kilometer umgewandelt.  Magnus Brunner, 
Staatssekretär im Ministerium für Klimaschutz, erklärt: „Gerade 
dem Verkehr kommt beim Klimaschutz eine Schlüsselrolle zu. 
Der Senkung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen gilt daher 
unser besonderes Augenmerk. Die AUVA zeigt mit ihrem neuen 
Fuhrpark exemplarisch vor, wie Umwelt und Wirtschaft gleich-
zeitig gewinnen können.“ 
Mit dem neuen Fuhrpark plant die AUVA zugleich die Flexibili-
sierung der Arbeit: Mit ihrer Mobile-Office-Initiative will sie fle-
xibleres Arbeiten und noch mehr Nähe zu den Unternehmen 
und deren Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern fördern. „Ersten 
Erhebungen zufolge rechnen wir damit, dass in Zukunft über 
30 Prozent der Arbeitsleistung im Mobile Office erbracht wird“, 
erläutert Alexander Bernart, Generaldirektor der AUVA. 

„Treffen Sie uns freitags online!“ – unter diesem Motto hat 
die AUVA-Präventionsabteilung im September eine neue 
Webinar-Reihe „Digitale Prävention“ gestartet. 

Jeweils freitags um 10:00 Uhr werden im Herbst-/Winter- 
Semester von 4. 9. 2020 bis 29. 1. 2021 aus dem „Digital Hub“ der 
AUVA-Hauptstelle aktuelle Präventionsangebote präsentiert,  
praxisbezogene Neuigkeiten interaktiv vorgestellt oder virtu-
elle Diskussionsrunden moderiert. Die einzelnen kostenfreien  
Webinare, die zwischen 30 und 90 Minuten dauern, decken 

ein breites Spektrum unterschiedlicher Themen ab: Eine de-
taillierte Übersicht über die Themen entnehmen Sie bitte der 
Tabelle auf der Seite „Termine“. Im Mittelpunkt stehen Online-
tools, digitale Technologien, Websites und Publikationen, die 
bei der Umsetzung des Arbeitnehmerschutzes unterstützen. 
Zielgruppe der neuen AUVA-Webinare sind Präventivfach-
kräfte, Fachleute aus den Bereichen Arbeitspsychologie, 
Personalwesen, Belegschaftsvertretung, Führungskräfte, Si-
cherheitsvertrauenspersonen oder auch interessierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

Am 20. Oktober 2020 findet die virtuelle Auftaktveranstal-
tung zur europäischen Kampagne 2020–22 „Gesunde Ar-
beitsplätze – entlasten Dich! Prävention arbeitsbedingter 
Muskel-Skelett-Erkrankungen“ statt.

Die Vorbeugung arbeitsbedingter Muskel-Skelett-Erkrankungen 
wird sowohl im Mittelpunkt der Kampagne 2020–2022 der euro-

päischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Ar-
beitsplatz (EU-OSHA) stehen als auch ein Schwerpunkt der Ar-
beitsinspektion und der Präventionsschwerpunkt 2021–2022 der 
AUVA sein. Zur Auftaktveranstaltung der EU-OSHA-Kampagne 
in Österreich lädt das Bundesministerium für Arbeit, Familie und 
Jugend mit Unterstützung der AUVA ein. Die offizielle Einladung 
mit detaillierten Informationen folgt (siehe www.auva.at/mse). 

1.000 Tonnen weniger CO2

AUVA-Webinar-Reihe „Digitale Prävention“

„Gesunde Arbeitsplätze entlasten Dich!“
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v. l. n. r.: Dr. Magnus Brunner, LL.M., Staatssekretär im Ministerium für Klima-
schutz, AUVA-Obmann DI Mario Watz, AUVA-Generaldirektor Mag. Alexander 
Bernart 
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AUVA-SCHULUNGSANGEBOT

Die Fachgruppe Ergonomie der AUVA-Hauptstelle bietet 
ein umfangreiches Schulungsprogramm an. Das Angebot 
geht weit über bekannte Themen wie die richtige Einstel-
lung des Computerbildschirms hinaus. 

Das Schulungsangebot der AUVA-Hauptstelle zum Thema Er-
gonomie ist sehr umfangreich, was nicht zuletzt aus der Tat-
sache resultiert, dass sich die Ergonomie mit allen an Arbeits-
plätzen einwirkenden Faktoren beschäftigt. Das wird schon 
an der Definition ersichtlich: „Ergonomie ist die Wissenschaft 
von der Leistungsfähigkeit und den Grenzen des arbeitenden 
Menschen sowie von der optimalen wechselseitigen Anpas-
sung zwischen dem Menschen und seiner Arbeitstätigkeit.“ 

Dabei soll immer darauf geachtet werden, dass der Arbeits-
platz an den Menschen angepasst wird und nicht umgekehrt. 
Schließlich gilt es bei einer stetig steigenden Lebenserwar-
tung der Menschen auch die Anzahl der gesunden Jahre zu 
erhöhen. Gerade dafür ist der Lebensabschnitt der Berufstä-
tigkeit maßgeblich. Die Schulungen werden in unterschiedli-
chen Formaten angeboten. Zahlreiche Ergonomie-Seminare 
finden in Form von Tagesseminaren statt. Ein weiteres sehr 
individuelles Angebot ist das Inhouse-Seminar in Unterneh-
men. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Kurse zu allen The-
menbereichen stundenweise zu buchen (siehe: www.auva.at/
sicherheitsschulung). Bei Tagesseminaren werden zumeist 
die themenspezifischen physikalischen und theoretischen 
Grundlagen wiederholt, weiters wird auf gesetzliche Rahmen-

bedingungen eingegangen und gängige Messgeräte werden 
vorgestellt.

Vom richtigen Licht …

Im Bereich der Umgebungseinflüsse am Arbeitsplatz wird zum 
Beispiel im Seminar „LED – im richtigen Licht“ die Auswirkung 
der unterschiedlichen Beleuchtungssysteme und -situationen 
auf die Beschäftigten dargestellt und in Hinblick auf Planung 
und Beschaffung von Beleuchtungsanlagen diskutiert. Eines 
der besonderen Angebote ist das Seminar „Sicher, gesund, 
wirtschaftlich – ergonomisch gestalten!“ Hier werden Fakten 
der Ergonomie für gute Arbeitsplatzgestaltung, Analyseme-
thoden der Ergonomie, die praktische Herangehensweise 
an die Arbeitsplatzgestaltung sowie Best-Practice-Beispiele 
vorgestellt. Zu den Kernaufgaben in der Ergonomie zählen 
sicherlich die Schulungen im Bereich der physischen Belas-
tung am Arbeitsplatz. Zur Objektivierung der Körperhaltung 
direkt am Arbeitsplatz wird unter anderem das Analysesys-
tem Captiv eingesetzt. Durch die Messungen mittels Captiv in 
Verbindung mit den manuell zu bewegenden Lasten ergeben 
sich die individuellen Beanspruchungen, welche sich durch 
diverse Maßnahmen sehr gut verbessern lassen.

… über gesundheitsfördernde Maßnahmen …

Mittels der 2019 neu überarbeiteten und erweiterten Leitmerk-
malmethode (LMM) werden die physischen Belastungsfak-

Ergonomie am Arbeitsplatz:
Schulungsangebote der AUVA-Hauptstelle
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toren ermittelt. Die Teilnehmer lernen die LMM kennen und 
sollen mit deren Hilfe das Risiko von Muskel- und Skeletter-
krankungen (MSE) an verschiedenen Arbeitsplätzen bewerten 
können. Anhand von Praxisbeispielen erlernen die Teilnehmer, 
Maßnahmen zu ergreifen, die das Risiko von MSE minimieren.

Die Teilnehmer erhalten beim Seminar „Bewegung in der Ar-
beit – bewährte Tipps“ konkrete Bewegungstipps, die in kei-
nem Ratgeber zu finden sind, um Arbeitshaltungen und Be-
wegungsabläufe ergonomisch optimal durchführen zu können 
und um effizienter regenerieren zu können. Möglichkeiten zur 
Unterweisung bei Belastungen des Bewegungs- und Stütz-
apparates beim Einsatz hoher Körperkräfte werden bei der 
Schulung „Handhabung schwerer Lasten“ an Praxisbeispielen 
ebenso besprochen wie die Grenzen der neuen Leitmerkmal-
methode.

Als Resilienz wird die innere Stärke eines Menschen be-
zeichnet, Konflikte, Misserfolge, Niederlagen und Lebenskri-
sen zu meistern. Beim Seminar „Resilienz: Stärken Sie Ihre 
Widerstandskraft in Zeiten des Wandels“ erfahren die Kurs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer, wie sie ihre Lebensqualität 
enorm steigern können. Es wird auf einen wirkungsvollen Pra-
xistransfer geachtet. 

Bei „Mehr Power bei der Bildschirmarbeit“ wird Wissen zum 
Erhalt und Ausbau der körperlichen und mentalen Leistungs-
fähigkeit vermittelt. Das Ziel ist eine Steigerung der Produkti-
vität bei gleichzeitigem Erhalt der Gesundheit am Arbeitsplatz 
durch einen achtsamen und verantwortlichen Umgang mit 
den eigenen Ressourcen.

… bis hin zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit

„Leistungsfähig bleiben bei Bildschirmarbeit“ ist der Titel 
eines Seminars, das sich an jene richtet, die (zu) lange am 
Bildschirm arbeiten. In dieser Schulung lernen sie Konzepte 
und bewährte Tipps, um die Leistungsfähigkeit bei der Bild-
schirmarbeit zu erhalten und die persönliche Beanspruchung 
möglichst gering zu halten.

Im Seminar „Leistungsfähig bleiben in der Produktion“ werden 
die leistungsbeeinträchtigenden Faktoren, wie zum Beispiel 
Schulter-Nacken-Verspannungen bei feinkoordinatorischen 
Arbeiten in lauter Umgebung oder auch Kreuz- und Venenpro-
bleme durch langes Stehen und die Wechselwirkungen erör-
tert. Dazu werden bewährte Konzepte vorgestellt.

Im Fokus des Firmenseminars „Alternsgerecht Arbeiten“ ste-
hen die alternsgerechte Arbeitsplatzgestaltung und der be-
sondere Nutzen für die Unternehmen und deren Beschäftigte. 
In jedem Lebensalter gibt es spezielle Herausforderungen am 
Arbeitsplatz, die optimal berücksichtigt werden sollten.

Das Firmenseminar „Arbeitsplatzgestaltung für Produktions-
arbeitsplätze in Ihrem Betrieb“ liefert wertvolle Inputs für die 
ergonomische Planung und Gestaltung von Arbeitsplätzen. 
Bei Berücksichtigung ergonomischer Faktoren in der Pla-
nungsphase können erhebliche Kosten für einen späteren 
Umbau der Arbeitsplätze eingespart werden. 

Im Firmenseminar „Maschinenergonomie“ wird die ergonomi-
sche Gebrauchstauglichkeit von Maschinen vermittelt. Dazu 
werden die rechtlichen und normativen Grundlagen in Rela-
tion zu den menschlichen Grundlagen und Anforderungen für 
ein fehlerfreies, unfallfreies und zügiges Arbeiten an Maschi-
nen vermittelt.

Praxisnahe und interaktiv

Die Seminare werden stets sehr interaktiv gestaltet, jeder 
Kursteilnehmer hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bei 
Inhouse-Seminaren werden die vermittelten und erarbeiteten 
Fähigkeiten meist gruppenweise im Betrieb angewendet und 
bei einer Nachbesprechung diskutiert. Durch diesen Erfah-
rungsaustausch profitieren erfahrungsgemäß alle Teilnehmer.

Die Vortragenden der Ergonomie-Schulungen können auf eine 
langjährige Erfahrung in der Praxis zurückblicken. Während 
dieser Präventionstätigkeit geben sie täglich in zahlreichen 
österreichischen Unternehmen und Organisationen unter-
schiedlichster Branchen ergonomische Hilfestellung und ma-
chen Verbesserungsvorschläge im Arbeitsalltag, um Arbeits-
unfälle zu verhindern und Berufskrankheiten zu bekämpfen. 
Dieser praktische Erfahrungsschatz bietet einen wesentlichen 
Beitrag im Schulungswesen. 

8 SICHERE ARBEIT

Nähere Informationen finden Sie unter 
www.auva.at/sicherheitsschulung.

Auskünfte zu allen genannten Schulungsveranstaltungen 
und Antworten auf Ihre Fragen zum Schulungsangebot der 
AUVA-Hauptstelle erhalten Sie unter 
HUB-Schulung@auva.at 
oder bei 
Herta Radosztics +43 5 93 93-20733
Andrea Nevoral +43 5 93 93-20734
Karin Kessler +43 5 93 93-20732

Mehr Info

AUVA-SCHULUNGSANGEBOT



9www.sicherearbeit.at    AUSGABE 5-2020

Mögliche Explosions-
gefahren durch  
Desinfektionsmittel

EXPLOSIONSSCHUTZ

Mit der Corona-Krise ist die Verwendung von Handdesinfektionsmitteln zu ei-
nem festen Bestandteil des Alltags geworden. Vielfach wird jedoch vergessen, dass 
von diesen Mitteln beträchtliche Gefahren ausgehen können – wie zum Beispiel 
die von Explosionen!

KLAUS MARIO KOPIA

F
ür viele Menschen ist die „neue Normalität“ 
längst wiederhergestellt. Während man sich über 
die gewonnenen Freiheiten freut, sind die Ab-
standsregelungen, das Tragen des Mund-Nasen-

Schutzes und das häufige intensive Händewaschen oder 
sogar Desinfizieren den meisten Menschen in Fleisch und 
Blut übergegangen. Trotz so mancher Widerstände haben 
sie diese Vorgaben akzeptiert und in ihr tägliches Leben 
integriert. Die wenigsten Anwender von Handdesinfek-
tionsmitteln überlegen und bedenken jedoch, was in den 
Desinfektionsfläschchen wirklich enthalten ist. 

Alle Handdesinfektionsmittel haben einen 
niedrigen Flammpunkt

In der Fachliteratur finden sich unter dem Begriff „Des-
infektions-Sprays und -Gels“, kurz SSGs 
(=  Sanitising Sprays/Gels) zahlreiche Informationen 
und Erklärungen. Alle Handdesinfektionsmittel haben 
einen niedrigen Flammpunkt, der je nach Mischung 
(von 55 % bis 96 % Alkohol/Ethanol) bei einer Tem-
peratur zwischen 17 °C und 21 °C liegt. Dies bedeutet, 
dass schon bei Raumtemperatur von rund 23 °C immer 
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EXPLOSIONSSCHUTZ

auch ein entzündliches/entflammbares Dampf-Luft-
Gemisch über der Flüssigkeitsoberfläche entsteht und 
dann auch bleibend vorhanden ist. Der Schlüsselparame-
ter für brennbare und explosionsfähige Flüssigkeit ist der 
Flammpunkt.
Definition: Der Flammpunkt ist die niedrigste Tempe-
ratur einer brennbaren Flüssigkeit, bei der diese, unter 
vorgeschriebenen Versuchsbedingungen, bei Normal-
druck brennbaren Dampf in solcher Menge abgibt, dass 
bei Kontakt der Dampfphase mit einer wirksamen Zünd-
quelle sofort eine Flamme auftritt. Wird die Zündquelle 
entfernt, dann erlischt die Flamme.

Eine Frage der Umgebungstemperatur

Bei Erhöhung der Umgebungstemperatur werden natur-
gemäß größere Mengen an Dämpfen freigesetzt als knapp 
über dem Flammpunkt, und in einem geschlossenen Be-
hältnis steigt dadurch der Innendruck. Hält der Verschluss/
das Ventil/der Auslassverschluss dem Überdruck nicht 
stand, kommt es zur Leckage, zum Abblasen bzw. Aus-
strömen des brennbaren Dampfes der Flüssigkeiten, der 
mit der Umgebungsluft durchaus eine explosionsfähige 
und auch gefahrdrohende Menge bilden kann. Mit einer 
solchen Erhöhung der Umgebungstemperatur ist natur-
gemäß in der wärmeren Jahreszeit, jedenfalls im Sommer 
zu rechnen. Darauf muss aus Sicherheitsgründen bei jegli-
chem Hantieren und Umgang wie z. B. Lagern, Vorrätig-
halten, Ab- und Umfüllen, An- und Verwenden, Nutzen 
oder Verschütten Rücksicht genommen werden.

Vorsicht ist geboten

Im Allgemeinen ist es wichtig, zu erkennen, dass die Er-
höhung des Alkoholgehalts (Ethanol oder Ethanol/Pro-
pan-2-ol-Gemisch) zu einer Senkung des Flammpunktes 
UND zu einer Zunahme der Entflammbarkeit führt, was 
eine effektive Entzündungsgefahr darstellt. Im Umkehr-
schluss bedeutet es, dass Alkohole einfach durch die Zu-
gabe von Wasser „sicherer“ gemacht werden können, da 
diese Handlung den Flammpunkt erhöht UND die Ent-
flammbarkeit reduziert. Obwohl es auf der Hand liegt, 

dass die Desinfektionswirkung gegenüber COVID-19 
bei Weitem die Entzündungsgefahr in der Anwendungs-
phase dieser brennbaren Dampf-Luft-Gemische über-
wiegt, ist auf jeden Fall Vorsicht bei der Verwendung ge-
boten. 

Ex-Zonen definieren

Die EU hat 2 ATEX-Directives und 2 ATEX-Guidelines 
(= Weisungen, Richtlinien, Leitfäden) festgelegt.
	n ATEX directive 2014/34/EU ATEX: Equipment 

Directive (Richtlinien für Hersteller)
	n ATEX directive 1999/92/EC ATEX: Workplace 

Directive (Richtlinien für Verwender)

Im Zuge der Umsetzung in nationales Recht wurden 
diesbezüglich in Österreich die Explosionsschutzverord-
nung 2015 – (ExSV 2015) und die Verordnung explosi-
onsfähige Atmosphären (VEXAT) in Kraft gesetzt. Für 
die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von gefährlichen 
explosionsfähigen Atmosphären sind vom Arbeit- bzw. 
Dienstgeber Ex-Zonen (siehe unten) festzulegen. Früher 
war das Aufgabe der Behörden, jedoch ist dies heutzutage 
ausschließliche Pflicht des Arbeit- bzw. Dienstgebers.
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Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen: In einem der Behälter befindet sich Hand-
desinfektionsmittel, im anderen destilliertes Wasser.

Die Zonendefinitionen nach IEC 60079-10-1 gel-
ten für brennbare Gase und Dämpfe und die IEC 
60079-10-2 gilt für brennbare Stäube (hier nicht 
dargestellt).

Zone 0: ein Bereich, in dem eine explosionsfähige 
Atmosphäre, die aus einem Gemisch aus Luft und 
brennbaren Stoffen in Form von Gas, Dampf oder 
Nebel besteht, ständig, langzeitig oder häufig 
vorhanden ist
Zone 1: ein Bereich, in dem sich bei Normalbe-
trieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmo-
sphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren 
Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann
Zone 2: ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb 
eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch 
aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder 
Nebeln normalerweise nicht oder aber nur kurzzei-
tig auftritt

Die Handdesinfektionsmittel sind mittlerweile zu alltäglichen Arbeits-
mitteln geworden und an die Kennzeichnung mit Flammensymbol und 
Rufzeichen sind viele Anwender längst gewöhnt.
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Werden gefährliche Bereiche identifiziert, muss die 
Wahrscheinlichkeit und ihr Ausmaß abgeschätzt werden.
Die Firma ATex in UK und Irland gibt folgende Wahr-
scheinlichkeitswerte zur Orientierung an:
	n kontinuierliche Quelle (> 1.000 Stunden/Jahr) 

ergibt Ex-Zone 0 
	n primäre Quelle (10–1.000 Stunden/Jahr) ergibt 

Ex-Zone 1 
	n sekundäre Quelle (< 10 Stunden/Jahr) ergibt Ex-

Zone 2

Beispiel für eine Praxisanwendung: 

1. Es werden täglich Desinfektionsmittel in einer 5-Se-
kunden-Freisetzungsanwendung und dies 10 Mal pro 
Tag verwendet unter der Voraussetzung, dass der ge-
fährliche Bereich nach dem Auftragen des Desinfekti-
onsmittels nicht fortbesteht, d. h. 365 × 5 × 10 / 3600 
≈ 5 Std. pro Jahr. Das ergäbe eine Zone 2 für diese 
Festlegung.

2. Werden jedoch täglich Desinfektionsmittel in einer 
5-Sekunden-Freisetzungsanwendung und dies 10 Mal 
pro Tag verwendet und eine 5-Sekunden-Persistenz-
zeit festgelegt, bedeutet dies: 365 × 10 × 10 / 3600 ≈ 
10,14 Std. pro Jahr.

Das ergäbe eine Zone 1 für diese Festlegung.
Da die DÄMPFE von brennbaren Flüssigkeiten IMMER 
SCHWERER sind als Luft, sammeln sie sich bzw. fließen 

an die tiefstmögliche Stelle, wo sie einen „See“ bilden. 
Fälschlicherweise glauben viele Menschen, dass sich die 
Dämpfe rasch oder mit der Zeit verflüchtigen und daher 
bald vollkommen verschwunden sind. Leider stimmt das 
nicht. Wenn keine Absaugung, Belüftung, Durchzug oder 
Verdünnung erfolgt, können diese Dämpfe von brennba-
ren Flüssigkeiten über Jahre verbleiben. So können auch 
nach Jahren in einem vermeintlich leeren 200-Liter-Fass, 
das schon einmal eine brennbare Flüssigkeit beinhalte-
te, verdampfte brennbare Dampf-Luft-Gemische, z. B. 
aus den „Resttropfen“ am Fassboden, erhalten bleiben. 
Kommt dann eine wirksame Zündquelle, wie z. B. Fun-
ken durch das mechanische Zerschneiden des Fasses 
hinzu, kann eine Explosion nicht verhindert oder ausge-
schlossen werden.

Dokumentation im Arbeitsleben erforderlich

Handdesinfektionsmittel sind in flüssiger Form, als Gel 
oder Sprays in Flacons oder Fläschchen in verschiede-
nen Größen mittlerweile wieder überall verfügbar. In der 
Praxis ist jedoch fraglich, ob der Beipacktext, die Bedie-
nungsanleitung und die Gebrauchsinformation gelesen 
werden, die Gefahren- und Sicherheitshinweise studiert 
oder gar die Produkt-Zusammensetzung analysiert und 
die Handlungen darauf abgestimmt werden. Werden 
Handdesinfektionsmittel im Zusammenhang mit Ar-
beitsprozessen verwendet (darunter fallen alle Bereiche 
der Handhabung), so haben sowohl Arbeit- als auch 

Sicherer Umgang mit Desinfektionsmitteln 
Welche Maßnahmen dienen dem sicheren Umgang mit Desinfektionsmitteln? 

1. Waschen mit Seife und warmem Wasser ist fast immer die bessere Wahl.
2. Stellen Sie immer sicher, dass das (Hand-)Desinfektionsmittel gründlich, d. h. vollständig verdunstet ist …
3. … und die Hände trocken sind (mindestens 30 Sekunden warten), bevor Sie etwas berühren.  

Bei (Hand-)Desinfektion mittels Gel kann das auch länger als 30 Sekunden dauern!
4. Unbedingt von wirksamen Zündquellen fernhalten (Mindestzündenergie = nur 0,2 mJ!)
5. Diese Zeit keinesfalls zum Rauchen „nutzen“, weil unmittelbare Explosionsgefahr besteht!
6. Verwenden Sie Handdesinfektionsmittel (egal ob flüssige, gelartige oder Sprays) nur in offenen und gut 

belüfteten Bereichen (d. h. im Freien und außerhalb des Autos)!
7. Weil elektrostatische Ladungen bzw. Entladungsvorgänge auf sehr viele verschiedene Arten entstehen, 

deren Gestehung jedoch nicht kontrollierbar ist, müssen wir die obigen Maßnahmen ergreifen.
8. Fläschchen/Flacons/Behälter immer gut schließen und dicht verschlossen halten.
9. Behälter nur an einem gut belüfteten Ort aufbewahren (d. h. nicht im Seiten- oder Handschuhfach oder in 

der Mittelkonsole des Autos).
10. Keinesfalls der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen (Frontscheibe) – besser mitnehmen.
11. Letztendlich ordnungsgemäß entsorgen (gemäß Herstellerangaben im Beipacktext).
12. Natürlich auch von Kindern fernhalten.
13. Verschüttete Flüssigkeit mit Wasser verdünnen.

Wenn alle obigen Maßnahmen eingehalten werden, kann eine sichere Desinfektion erfolgen, ohne dass 
die Gefahr oder Wahrscheinlichkeit einer Verpuffung oder gar einer Explosion besteht.
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EXPLOSIONSSCHUTZ

Dienstgeber diese zu evaluieren, in die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumente aufzunehmen, Informati-
onen und Unterweisungen vorzunehmen, gegebenenfalls 
ein Explosionsschutzdokument (ExSD) zu erstellen und 
gegebenenfalls Koordinationspflichten wahrzunehmen. 

Risikoanalyse notwendig

Handdesinfektionsmittel sind mittlerweile zu alltäglichen 
Arbeitsmitteln geworden und an die Kennzeichnung mit 
Flammensymbol und Rufzeichen sind viele Anwender 
längst gewöhnt. Wer macht schon jedes Mal vor dem Ge-
brauch eines handelsüblichen Handdesinfektionsmittels 
eine Risikoanalyse? Die Realität zeigt, dass dieser Pro-
zess leider häufig vernachlässigt wird, jedoch wirklich 
zur Sicherheit bei der Verwendung und Handhabung 
von brennbaren Flüssigkeiten beitragen könnte! Bei der 
Risikoanalyse würde jede(r) rasch auf Hinweise wie z. 
B. EUH018, H225 und P210, P233, P403 sowie P501 
stoßen. Leider sind diese Buchstaben-Zahlen-Kombina-
tionen alles andere als selbsterklärend oder gar leicht zu 
identifizieren. Eine Liste aller H- und P-Sätze ist in Wi-
kipedia unter dem Begriff „H-_und_P-Sätze“ zu finden. 
Dabei steht H für Hazard Statements (früher Risiko- bzw. 
R-Sätze genannt), P für Precautionary Statements (frü-
her Sicherheits- bzw. S-Sätze genannt) und EUH  für die 
EUH-Sätze, die auf besondere Gefährdungen hinweisen. 

In Tabelle 1 sind die EUH-, H- und P-Hinweise, die übli-
cherweise auf Behältnissen für die Handdesinfektionsmit-
tel angebracht sind, im Wortlaut angeführt.

Damit sind die Verpflichtungen für die widmungsgemä-
ße Verwendung und Handhabung nachvollziehbar be-
schrieben. Ein diesbezügliches Zuwiderhandeln durch 
den Verwender schließt automatisch die Produkthaf-
tung des Herstellers aus, jedoch nicht die Akzeptanz 
als Arbeitsunfall, wenn ein zeitlicher und örtlicher und 
ursächlicher Zusammenhang mit der die Versicherung 
begründenden Beschäftigung besteht. Glücklicherwei-
se sind die meisten Menschen in Österreich weitestge-
hend dem COVID-19-Risiko entronnen – sie sollen 
nun nicht ungeahnt in die Gefahr der Entflammbarkeit, 
Entzündung, Explosion oder eines Brandes der Dämpfe 
des Handdesinfektionsmittels geraten!

Elektrostatische Aufladung wird unterschätzt

Wer in ein Kraftfahrzeug einsteigt und dann im Sitzen die 
Hände desinfiziert, denkt wohl kaum daran, dass durch 
das Verdampfen des Lösungsmittels unbemerkt ein explo-
sionsfähiges Dampf-Luft-Gemisch entsteht. Wer bleibt 
daher schon für diese Tätigkeit außerhalb des Fahrzeuges 
und fernab von jeglichen wirksamen Zündquellen? Die 
Bildung einer elektrostatischen Aufladung von Mensch, 
Kleidung, Fahrzeug etc. wird im Allgemeinen unter-
schätzt. Die gilt insbesondere, weil eine elektrostatische 
Aufladung zum Entstehungszeitpunkt kaum zu erkennen 
ist. Auch hier wird generell die Bildung einer elektro-
statischen Aufladung von Mensch, Kleidung, Fahrzeug 
etc. unterschätzt. Dies gilt insbesondere, weil eine elek-
trostatische Aufladung zum Entstehungszeitpunkt kaum 
zu erkennen ist. Wenn bei einer elektrostatischen Aufla-
dung ausreichend Zündenergie vorhanden ist, um Al-
koholdampf zu entzünden, kommt es unweigerlich und 
unvermeidbar zur Entladung, die eine Verpuffung oder 
auch Explosion zur Folge haben kann. Der menschliche 
Körper kann sich mit bis zu 30 mJ aufladen und diese 
Energie auch speichern. Die erforderliche Mindestzünd-
energie (MZE/MIE) von Alkoholdampf liegt jedoch bei 

Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln sollte immer auf gute Durchlüftung geachtet 
werden (nicht im geschlossenen Auto verwenden).

Bi
ld

: A
do

be
St

oc
k

Hier der genaue Wortlaut jener EUH-, H- und P-Hinweise, die üblicherweise auf Behältnissen für 
Handdesinfektionsmittel angebracht sind: 

EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf-Luft-Gemische bilden.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

P210 
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 
fernhalten. Nicht rauchen!

P233 Behälter dicht verschlossen halten.

P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P501 Inhalt/Behälter (laut Angaben des Inverkehrbringers z. B. Verbrennungsanlage) zuführen.
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nur 0,2 mJ. Die folgenden Zahlen sollen veranschauli-
chen, wie gering die Mindestzündenergie ist: 
1 Joule = 1 Watt mal 1 Sekunde (vergleichen Sie diese 
Energie z. B. mit einer 40-Watt-Lampe)
1 Millijoule = (1 Watt mal 1 Sekunde) durch 1.000, d. h. 
ein Tausendstel einer Wattsekunde!
0,2 Millijoule sind auch davon nur ein Fünftel!
Resümee ist, dass wir Menschen, wenn wir eine elektro-
statische Aufladung „mit uns tragen“, jederzeit als wirk-
same Zündquelle wirken können. Dies ist in der Praxis 
nicht allgemein bekannt.

Beispiel: Eine Explosion/starke Verpuffung ereignete 
sich, als eine Person ein desinfizierendes Handgel benutz-
te und danach ihre Hände auf einen Metallstab legte. Der 
Dampf des Lösemittels des Gels entzündete sich plötz-
lich und verursachte Verbrennungen dritten Grades. Da 
sich keine elektrischen Geräte oder andere offensichtli-
che Zündquellen wie z. B. heiße Oberflächen, Funken, 
Schweißperlen in der Nähe befanden, war die wahr-
scheinlichste Ursache die statische Elektrizität. Es kam zu 
einer Funkenentladung vom elektrostatisch aufgeladenen 
menschlichen Körper auf den geerdeten Metallstab bei 
Vorhandensein eines entflammbaren Alkoholdampf-
Luft-Gemisches, das die Explosion auslöste.

Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen

Auch durch eine mögliche Verwechslung z. B. beim 
Nachfüllen eines Sterilisators/Autoklaven (beheizter 
Druckbehälter) mit Handdesinfektionsmittel statt mit 
destilliertem Wasser kann es zur Bildung eines gefährli-
chen explosionsfähigen Dampfes kommen, der durch die 
betriebsmäßige Erwärmung (eine der 13 Zündquellen 
gemäß EN 1127) zu einer Explosion führen würde. Die 
Behälter, die Flüssigkeiten (Viskosität, Färbung, Transpa-
renz) und die Verschlüsse gleichen einander (siehe Foto). 

Nur am Geruch lässt sich ein Unterschied erkennen. 
Wird dieser wahrgenommen, könnte durch Sofortmaß-
nahmen wie z. B. Abschalten, Auslassen des Handdesin-
fektionsmittels und wirksames Spülen eine Explosion 
verhindert werden.

Bewusst richtig handeln

Permanente Vorsicht und bewusst richtiges Handeln sind 
daher stets gefragt. Darunter fällt, dass z. B. die Hand-
desinfektion nur außerhalb des Autos und weit weg von 
Zündquellen durchgeführt wird, sodass weder Verpuffun-
gen noch Explosionen verursacht werden. Immer wieder 
werden Unfälle, Brände und Explosionen durch unsach-
gemäßes Hantieren mit Desinfektionsmitteln verursacht. 
Zündquellen wie elektrische Geräte, Feuerzeuge oder 
Zigarettenanzünder in Autos werden leicht unterschätzt 
oder übersehen. Dass Rauchen tödlich sein kann, ist allge-
mein bekannt – an eine Explosion in Körpernähe denkt 
man dabei eher nicht … Die wirksame Desinfektion von 
Kontaktflächen mittels alkoholhaltiger Desinfektions-
mittel ist im Kampf gegen die Übertragung von SARS-
CoV-2 eine sehr wichtige Maßnahme, welche sowohl 
von der Öffentlichkeit, den Verwendern, als auch von der 
Industrie und den Herstellern wahrgenommen wird. 

Was ist also zu tun? Wie können wir vorbeugen? Im Info-
kasten wurden die wichtigsten Maßnahmen zusammen-
gefasst, die einen sicheren Umgang mit Desinfektions-
mitteln sicherstellen sollen. ■

Ing. Klaus Mario Kopia
AUVA-Hauptstelle, Abteilung für Unfallverhütung 
und Berufskrankheitenbekämpfung
klaus.kopia@auva.at

 Durch ihren hohen Alkoholgehalt und 
den niedrigen Flammpunkt kann es bei Hand-
desinfektionsmitteln oder bei Desinfektions-
mitteln generell bei falscher Handhabung zu 
gefährlichen Situationen kommen. Der Autor 
zeigt die mögliche Explosionsgefahr auf und 
gibt Tipps, wie diese bei richtigem Gebrauch 
verhindert werden kann. ■

 Improper use of hand sanitizers or 
disinfectants in general can be dangerous 
because of their high alcohol concentrati-
on and low flash point. The author warns 
of the danger of explosion and gives hel-
pful hints for proper use and hazard pre-
vention. ■

 En raison de leur forte teneur en 
alcool et de leur faible point d’éclair, les 
désinfectants pour les mains et les désin-
fectants en général peuvent conduire à des 
situations dangereuses en cas de mauvaise 
manipulation. L’auteur présente les risques 
pyrotechniques et donne des conseils pour 
prendre le moins de risques possible en 
utilisant correctement ces produits. ■

ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY RÉSUMÉ
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Digitale Transformation – 
Gesundheit und Lernen am 
Arbeitsplatz ade? (1)

NEUE ARBEITSWELTEN

Die weltweite digitale Transformation beeinflusst beinahe alle Branchen, die „di-
gitale Fitness“ entscheidet über den Erfolg von Unternehmen. Wie aber wirkt sich 
das rasante Veränderungstempo auf den arbeitenden und lernenden Menschen 
aus? Was gibt es dabei zu beachten? Besondere Herausforderungen bilden die 
Gesunderhaltung der arbeitenden Menschen und die Förderung adäquater Lern-
möglichkeiten im Unternehmen.

ULRIKE AMON-GLASSL, ANDREA BIRBAUMER
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N
eue Technologien, agile Arbeitsformen, 
mobil-flexible Arbeitsplätze und ande-
re Entwicklungen beeinflussen, wie und 
wo wir in Zukunft arbeiten werden. Der 

digitale Wandel vollzieht sich weltweit, nicht nur in 
Industriestaaten. Wie Studien zeigen, erwarten sich 
Unternehmen dadurch Vorteile wie jährliche Kosten-
einsparungen von 3,6 Prozent und Umsatzsteigerun-
gen von durchschnittlich 2,9 Prozent [1]. Auch neue 
Geschäftsfelder und Märkte sollen sich ergeben sowie 
eine zunehmende Automatisierung der Geschäftspro-
zesse, u. a. durch Robotic Process Automation (RPA) 
und datenbasierte Analysen [2]. Als vielversprechendste 
Technologie gilt die Entwicklung im Bereich künstli-
che Intelligenz (KI) mit vielseitigen Einsatzmöglichkei-
ten – z. B. Spracherkennung und -verarbeitung sowie 
automatisierte Entscheidungsunterstützung. Auch der 
Wegfall von Markteintrittsbarrieren zählt zu den Vor-
teilen. Schwierigkeiten zeigen sich dabei nicht nur im 
Finden der dazu nötigen Spezialistinnen und Spezia-
listen in ausreichender Zahl [1]. Auch die konsequente 
Nutzung von Data Analytics ist in den Unternehmen 
noch nicht gegeben.

Die digitale Transformation erfordert jedoch nicht ein 
„Mehr“ an Technologien oder Digitalisierung, sondern 
eine breite Palette an Innovation auf verschiedenen 
Ebenen, von Regulierung und Strukturierung bis hin 
zur Entwicklung einer neuen Unternehmenskultur. 
Erforderlich ist nichts weniger, als die Geschäftsmodel-
le auf neue Beine zu stellen. Österreichweit lässt sich 
vor allem bei Klein- und Mittelbetrieben ein gewisser 
Aufholbedarf feststellen. So wird im Digital-Dossier 
des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort 2018 [3] für ca. jedes dritte KMU kon-
statiert, den digitalen Technologien keine große Rele-
vanz für das eigene Geschäftsmodell zuzumessen. Eine 
Studie von Ernst & Young hat erhoben, dass lediglich 
21 % der KMU in digitalen Technologien eine sehr 
große Relevanz für ihr Geschäftsmodell sehen [4].

Österreich hat Nachholbedarf

Die meisten Indikatoren verschiedener Erhebungen 
weisen darauf hin, dass Österreich, was den Stand der 
Digitalisierung betrifft, europaweit bestenfalls im Mit-
telfeld liegt, in einigen Bereichen auch weiter zurück 
[5]. Auffallend ist bei Betrachtung der gegenwärtigen 
Situation, dass Österreich trotz relativ hoher Investiti-
onen der Unternehmen im IKT-Bereich in den Ran-
kings zurückliegt. Das ist u. a. auf die im internatio-
nalen Vergleich geringe Nachfrage der privaten Haus-
halte zurückzuführen [6]. Ein Investieren in digitale 

Fertigkeiten und digitale wirtschaftliche Weiterent-
wicklung ist schon deshalb notwendig, um den heuti-
gen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Breite Initiati-
ven können einer möglichen digitalen Kluft innerhalb 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der 
Unternehmen entgegenwirken. Die Folgen fehlender 
breiter politischer Unterstützung der Digitalisierung 
skizziert die stellvertretende Direktorin der AK Wien, 
Maria Kubitschek, 2019: „Die Konsequenzen sind 
Wettbewerbsnachteile für österreichische Unterneh-
men und letztendlich ein Wohlstandsverlust“ [6].

Lernen und dabei vor allem das Konzept des lebens-
langen Lernens und die sorgfältige Auswahl und Im-
plementierung psychologisch fundierter Lernkonzepte 
erlangt dabei eine neue Bedeutung. Darauf und auf das 
Erleben von Veränderungen durch die Digitalisierung 
soll eingegangen werden. Denn Profit ist letztendlich 
nicht alles: Was zählt, ist der Mensch!

Definitionen & Facts

Passig und Scholz [7] plädieren dafür, dass der Begriff 
der Digitalisierung zunächst genauer definiert werden 
soll, da er diffus verwendet wird: Digitale Transforma-
tion ist Problemlösen mit den bestmöglichen techni-
schen Mitteln [8] [9]. Zur differenzierten Betrachtung 
von Problemen braucht es Arbeitsweisen wie Design 
Thinking oder Brainstorming. Sobald ein Verständnis 
für diese Themen vorliegt, kann man neue Techno-
logien nutzen und technische Lösungen finden. Bei-
spielsweise wird überlegt, ob man einen Prozess noch 
braucht oder ob dieser nicht mit Hilfe einer neuen 
Technologie vereinfacht werden kann. Wichtig ist da-
bei, dass der Start der digitalen Transformation immer 
die kundenzentrierte Lösung ist, NICHT die Techno-
logie selbst!

Der Prozess umfasst folgende Stufen:
Stufe 1 – Digitale Transformation: Darunter ist der 
Wandel der Unternehmenswelt durch neue Internet-
technologien zu verstehen, welcher Auswirkungen auf 
die gesamte Gesellschaft nach sich zieht: Von der Pro-
duktion bzw. Dienstleistung über den Kunden bis hin 
zum Lieferanten. Zur Performancesteigerung kommen 
dafür digitale Informations- und Kommunikations-
technologien zum Einsatz, um  Unternehmens prozesse, 
Kundenerlebnisse und Geschäftsmodelle zu transfor-
mieren bzw. weiter zu entwickeln [8][9].
Stufe 2 – Digitale Nutzung: Hier geht es um die An-
wendung der digitalen Tools.
Stufe 3 – Digitale Kompetenz: Diese beschreibt den 
Umgang mit neuen Technologien.
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Digitalisierung an sich ist der Prozess, um analoge Me-
dien in digitale Formate zu verwandeln [9][10]. Bei-
spiele für die Digitalisierung sind Bilder, Filme, Mu-
sik etc., wobei analoge Informationen wie Bild oder 
Ton in digitalen Einheiten abgespeichert werden. In 
Unternehmen werden nach demselben Prinzip Inhal-
te (Briefe, Notizen …) Prozesse oder Informationen 
digitalisiert, d. h., es erfolgt ein Abbilden mit Hilfe 
digitaler Mittel. Dabei laufen oft Digitalisierung und 
Automatisierung Hand in Hand, wie z. B. ein automa-
tischer Rechnungsversand nach einer Bestellung oder 
automatische Lohnabrechnung anhand der eingegebe-
nen Stunden.
Eine Studie mit Verantwortlichen von über 2.000 Un-
ternehmen in 26 Ländern zeugt vom hohen Stellen-
wert des Themas Digitalisierung [1]:
	n Der durchschnittliche Digitalisierungsgrad soll 

binnen fünf Jahren von 33 auf 72 Prozent steigen.
	n Ca. fünf Prozent des Umsatzes sollen jährlich 

dafür investiert werden.
Im europäischen Vergleich liegt Österreich in der Di-
gitalisierung nur im Mittelfeld: im aktuellen DESI-
Index (Digital Economy and Society Index) im Jahr 
2019 auf Rang 10 von 28 mit dem Verlust von einem 
Platz im Vergleich zum Vorjahr [2].

Herausforderungen

Zahlreiche Unternehmen versuchen, ausschließlich 
bestehende Prozesse und Geschäftsbereiche mit digi-
talen Tools und Prozessen abzubilden, um das Durch-
führungstempo zu steigern. Dabei werden häufig neue 
Chancen, Herausforderungen sowie auch Möglichkei-
ten vergessen. Aus arbeitspsychologischer Sicht ent-
stehen hier für die Beschäftigten gesundheitsgefähr-
dender bzw. leistungsmindernder Stress und Druck: 
Jeder vierte Erwerbstätige hat Stress am Arbeitsplatz 
bzw. ist erschöpft [11], wobei junge Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter häufiger Stress und Erschöpfung zei-
gen und Führungskräfte weniger gestresst sind als Be-
schäftigte ohne Führungsverantwortung. In aktuellen 
österreichischen Studien bewerten Menschen ihren 
eigenen Gesundheitszustand zunehmend als schlecht, 
Stress und Burn-out-Gefährdung werden als mögli-
che Ursachen genannt. Als psychisch besonders belas-
tend werden immer wieder Mobbing, Leistungsdruck, 
Zeitdruck, ständige Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, 
aber auch finanzieller Druck und Angst vor Jobverlust 
ins Treffen geführt. Auswirkungen dieser Belastungen 
sind häufig körperliche und seelische Gesundheitspro-
bleme [12]. In Hinblick auf die neuesten, durch die 
Corona-Pandemie evozierten Veränderungen im Be-
reich der Erwerbsarbeit ist eine wesentlich höhere Be-

lastung der Führungskräfte durch die Online-Führung 
erwartbar. Die aktuelle Anzahl der Stressfaktoren in 
der digitalen Welt ist kaum abschätzbar. Digitalisierung 
bewirkt einen Wandel der Berufsbilder, beschleunigt 
Prozesse, wirkt sich auf die Jobsicherheit aus und führt 
zu einer zunehmenden räumlichen und zeitlichen 
Entgrenzung, die den Druck steigern kann. Dazu ge-
sellen sich weitere Stressfaktoren am Arbeitsplatz wie 
Ökonomisierung, Individualisierung und Globalisie-
rung [13].

Dies wird jedoch unterschiedlich erlebt [14]. Jüngere 
bewerten das zunehmende Arbeitstempo positiver als 
Ältere. Bezüglich des Geschlechts bestehen hier keine 
nennenswerten Unterschiede. Bei den durch die Di-
gitalisierung verursachten Veränderungen empfinden 
	n ca. 80 Prozent der Befragten, dass die Digitali-

sierung ihre Arbeitsanforderungen vielfältiger 
gemacht habe,

	n ca. 70 Prozent, dass sie jetzt autonomer seien,
	n ca. 60 Prozent, dass die Arbeit durch die Digitali-

sierung erleichtert wurde. 
Was aber vermisst wird, sind Rückmeldungen zur Ar-
beit, das Gefühl von Glück und die Wichtigkeit von 
Aufgaben. Zunehmend wird bei Beschäftigten und Un-
ternehmen der Begriff des „Wohlbefindens am Arbeits-
platz“ wichtiger. Hier können arbeitspsychologische 
Konzepte zur Gestaltung von Arbeitsaufgaben, -abläu-
fen und -prozessen, aber auch Führungsthemen regu-
lierend eingreifen. Eine wesentliche Aufgabe für die 
Zukunft wird es sein, in Prävention zu investieren [12].

Digitalisierung verändert die Vorstellungen von 
menschlicher Identität und Selbstverständnis. Das 
menschliche Erleben, durch Intelligenz und Steue-
rungsmöglichkeiten komplexe Situationen im Arbeits-
kontext zu bewältigen und dadurch Zufriedenheit und 
Motivation zu erhöhen, gerät ins Wanken. Maschinen/
Technologien werden zunehmend als „bessere, präzi-
sere Arbeiter“ wahrgenommen und nicht mehr nur 
als „Automaten“. Dieser Wandel lässt Menschen wohl 
auch in Zukunft noch intelligente Konzepte entwi-
ckeln, die dann aber von lernenden technischen Sys-
temen optimiert werden. Die Anforderungen an Be-
schäftigte und Führungskräfte werden zunehmend im 
empathischen und kreativen Bereich liegen.

Drei Viertel der Befragten erleben zeitlich und räum-
lich flexibles Arbeiten als positiv. Das am häufigsten 
genannte Angebot ist Homeoffice, gefolgt von Gleit-
arbeitszeit und Jahresarbeitszeit. Knapp 50 Prozent 
können innerhalb ihrer Organisation mobiler Arbeit 
nachgehen, knapp ein Viertel kann Co-Working-
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Spaces (Büroräumlichkeiten, die weder Homeoffice 
noch Büro am Organisationssitz sind) nutzen. Je grö-
ßer das Unternehmen, desto eher besteht die Chance 
auf mobile Arbeit.

In der Phase der Corona-Krise und in näherer Zukunft 
kommt nun Arbeitsformen wie Homeoffice, Online-
meetings und „Remote“-Führung eine neue Bedeu-
tung zu. Einige der in der Corona-Krise zwangsweise 
etablierten „neuen“ Arbeitsformen werden bleiben, an-
dere wieder zurückgehen. Künftig wird aber vermehrt 
darauf zu achten sein, dass die Rahmenbedingungen 
für Beschäftigte und Führungskräfte angepasst werden 
und somit der Steigerung psychischer Fehlbelastungen 
Einhalt geboten werden kann. Detaillierte Ausführun-
gen dazu siehe Amon-Glassl & Birbaumer 2020 [15].

Das mittlerweile populäre Desksharing-Konzept wird 
von unterschiedlichen Persönlichkeitstypen anders er-
lebt: Man vermutet, dass das Aufheben von festen Ar-
beitsplätzen eher extravertierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern entgegenkommt und ein gewisser Anteil 
an Beschäftigten mit dem Verlust ihrer klaren räum-
lichen „Heimat“ im Unternehmen hadert [16]. Z. B. 
können laut Forschung Menschen in Großraumbüros 
mit Desksharing, wo Beschäftigte keinen eigenen fixen 
und damit gestaltbaren Arbeitsplatz mehr haben, das 
Gefühl erhalten, (leicht) austauschbar zu sein [17][18]. 
Dieses Gefühl von Austauschbarkeit bewirkt einen An-
stieg von durchschnittlich 12 Health-Events (Tage mit 
Krankheit bzw. verminderter Leistungsfähigkeit) auf 15 
Health-Events pro Jahr. Dadurch erhöhen sich sowohl 
Präsentismus als auch Absentismus [19]. Hier wirkt un-
terstützend, Abteilungen bzw. Arbeitsgruppen ein je-
weiliges eigenes Territorium zur Verfügung zu stellen.

Rund ein Fünftel der Beschäftigten verfügt über kei-
nen fixen Arbeitsplatz mehr, wobei sich eine von zehn 
Personen nicht richtig der Organisation zugehörig 

fühlt [14]. 80 Prozent verfügen derzeit noch über ei-
nen eigenen Arbeitsplatz, aber fast 60 Prozent davon 
gehen davon aus, dass dies in fünf Jahren nicht mehr der 
Fall sein wird. Das empfinden wiederum 40 Prozent als 
eher positiv, die Mehrheit sieht darin jedoch sowohl 
Vor- wie auch Nachteile. Gerade diese Einschätzun-
gen müssen im Lichte des monatelang erzwungenen 
Homeoffice für viele Beschäftigte vermutlich neu 
bewertet werden. Homeoffice verleiht dem Terminus 
„fixer Arbeitsplatz“ eine andere Bedeutung. Aus frü-
heren Erfahrungen mit Desksharing ist auch evident, 
dass eher ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
unter diesem Konzept leiden und sich „abgeschoben“ 
fühlen, nicht wertgeschätzt und ersetzbar. Auf diese 
Personengruppe ist daher auch in Zeiten des vermehr-
ten Homeoffice besonders zu achten.

Die Informationsweitergabe und Kommunikation hat 
sich unter der Digitalisierung ebenfalls verändert [14]. 
Vier Fünftel der Befragten einer Studie fühlen sich in 
der Teamkommunikation dank digitaler Medien bes-
ser informiert. Dennoch gibt die Mehrheit an, nicht 
effizienter zu arbeiten. Auch das Gefühl der Teamzu-
gehörigkeit wird nicht gesteigert. Hier sind vermehrte 
Anforderungen an Führungskräfte zu orten, welchen 
dafür arbeitspsychologisch fundierte Trainings bezüg-
lich der Besonderheiten von digitaler Führung zuteil-
werden sollten. Zu den Inhalten zählen höhersequen-
zielle, aber dafür in kürzeren Zeitspannen abgehaltene 
Meetings, häufigere Wiederholungen und Abstim-
mungen von Inhalten, Fragetechniken, Schaffung von 
Strukturen für digitale Kommunikation, klare Auftrags-
formulierungen, Feedbackkultur, Explizitmachen von 
Erwartungen u. v. m.

Zur Erhaltung der Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und 
Produktivität sind zudem klare Vereinbarungen zur di-
gitalen Erreichbarkeit notwendig [15]. Fast die Hälfte 
der Beschäftigten ist auch außerhalb der Arbeitszeit di-
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gital erreichbar, und drei Viertel sind während der Ar-
beitszeit privat online [14]. Bei rund 50 Prozent der 
Befragten verschlechtert die permanente digitale Er-
reichbarkeit Gesundheit und Schlaf. Deshalb braucht es 
zur Erhaltung der Arbeits- und Leistungsfähigkeit wie 
auch der Produktivität klar definierte Zeiten der Er-
reichbarkeit und eine sorgfältige Pausengestaltung [15].

Die digitale Erreichbarkeit wird umso weniger als stö-
rend erlebt, je selbstbestimmter sie gestaltet werden 
kann [10]. Die Zahlen der IAP-Studie zeigen, dass die 
Mehrheit der befragten Fach- und Führungskräfte die 
eigene Erreichbarkeit als mehrheitlich oder sogar aus-
schließlich selbstbestimmt erlebt [14]. Wünschenswert 
ist dennoch für mehr als 50 Prozent eine klarere Re-
gelung der Erreichbarkeitserwartungen außerhalb der 
Arbeitszeit.

Voraussetzungen & Ziele der  
digitalen Transformation

Zu den Voraussetzungen [8] für eine erfolgreiche digi-
tale Transformation zählt u. a. ein agiles Management-
konzept, welches Digitalisierung als kontinuierlichen 
Prozess und nicht als Projekt versteht. Eine offene 
Innovationskultur ist für die Weiterentwicklung von 
Produkten und des Unternehmens selbst unabdingbar. 
Eine Bereitschaft für kontinuierliches Lernen muss als 
Basis vorhanden sein mit einer Akzeptanz von trial & 
error, d. h., dass das Scheitern zur Unternehmenskul-
tur gehört, um daraus regelmäßig Lerneffekte gene-
rieren zu können.

Dabei wird auch das Prinzip der „horizontalen Evo-
lution“ hochgehalten: Eine Vernetzung mit zielaffinen 
Unternehmen wird angestrebt, um die synergetischen 
Effekte zu steigern. Die „vertikale Evolution“ sieht 
zusätzlich die Vernetzung mit zielaffinen Abteilungen 
bzw. Ressorts innerhalb des Unternehmens vor. Es-
senziell dabei ist die Transparenz, die man durch die 
maximale Einbindung aller Abteilungen/Ressorts er-
reicht.
Studien [14] belegen, dass rund die Hälfte der Be-
schäftigten meint, das digitale Zeitalter bringe in ers-
ter Linie mehr Selbstführung und mehr Führung auf 
räumliche Distanz mit sich. Die Führungskräfte selbst 
sollen durch die Digitalisierung stärker unter Druck 
geraten. Ebenfalls gibt ein beträchtlicher Anteil der 
Befragten an, dass die Führung über Identifikation und 
Ziele zugenommen habe, und ein Drittel geht davon 
aus, dass heute mehr partizipative Führung stattfindet. 
30 Prozent der Befragten meinen, dass Führung ver-
mehrt über digitale Kanäle stattfindet und die Hier-

archien flacher geworden sind. Andererseits habe die 
Digitalisierung statt zu mehr Leadership zu mehr Ma-
nagement, Kontrolle und Überwachung geführt. Dies 
widerspricht aber jenen Befunden, die belegen, dass 
genau diejenigen Beschäftigten, die FREIWILLIG zu 
Hause arbeiten, nachweislich mehr Output, sowohl 
im Homeoffice wie auch in der Präsenzarbeitszeit, 
produzieren und höher motiviert sind [21]. Deshalb 
sind gerade hier Kontrolle und Druck fehl am Platz! 
Stattdessen spielt für die Leistungsfähigkeit von Teams 
Vertrauen eine große Rolle, wie Prof. Dr. Uta Wilkens 
von der Universität Bochum betont [22]. Vertrauen 
lässt sich u. a. mit den Führungsinstrumenten Mit-
arbeitergespräch, Wertschätzung, konstruktives Feed-
back und Schaffung von Gelegenheiten zum sozialen 
Austausch gut aufbauen.

Zudem ist es sehr wichtig, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Unternehmens in den Prozess der Di-
gitalisierung aktiv miteinzubeziehen und deren indi-
viduelle digitale Fähigkeiten weiter zu entwickeln[2].

Lifelong Learning

Um den Neuerungen im IT-Bereich gerecht zu wer-
den, ist es unabdingbar, lebenslanges Lernen als Grund-
konzept zu forcieren und psychologisch fundierte 
Lernmethoden in den Fokus zu rücken beziehungs-
weise näher zu beleuchten [23]. Vor allem auf Konzepte 
der Selbstregulation bzw. die Vermittlung von kogni-
tiven Strategien, welche nebst Arbeitsgestaltung eine 
Basis für Qualifikation darstellen, soll in der nächsten 
Ausgabe im Teil 2 dieses Artikels eingegangen werden.
Insgesamt gilt es, im Rahmen der digitalen Transforma-
tion sorgfältig auf die Balance zwischen den Vor- und 
Nachteilen für die Unternehmen selbst wie auch für 
ihre Beschäftigten, Kunden und Kundinnen, Lieferan-
ten etc. zu achten. Dies gelingt am besten im Rahmen 
der Prävention, indem man nach arbeitswissenschaft-
lich fundierten und praxiserprobten Konzepten zur 
Arbeits- und Organisationsgestaltung sowie zum Ler-
nen vorgeht. Dabei stellen Problemlösungsstrategien, 
Anpassungsfähigkeit, Selbststeuerung und Kreativität 
zunehmend wichtige Kompetenzen im digitalen Zeit-
alter dar, für deren Entwicklung geeignete Lernstruk-
turen geschaffen werden müssen. ■
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Schutz vor Chrom, Nickel 
und Cobalt

KREBSERZEUGENDE ARBEITSSTOFFE 

In der Be- und Verarbeitung von Metall kommt man insbesondere beim Sandgie-
ßen, thermischen Spritzen und Werkzeugschleifen mit krebserzeugenden Arbeits-
stoffen in Kontakt, die erst während des Arbeitsprozesses entstehen. Wie man sich 
vor diesen schützen kann, ist in einem neuen Merkblatt der AUVA nachzulesen.

ROSEMARIE PEXA

M
eta l lbearbeitung 
und -verarbei-
tung zählen zu den 
Branchen, in denen 

krebserzeugende Stoffe verwen-
det werden bzw. während der Ar-
beit entstehen. Neben dem Edel-
stahlschweißen und Galvanisieren 
kann auch beim Werkzeugschlei-

fen, Sandgießen und thermischen 
Spritzen ein Gesundheitsrisiko 
durch krebserzeugende Arbeits-
stoffe bestehen. Tätigkeiten, bei 
denen man mit krebserzeugenden 
Stoffen in Kontakt kommen kann, 
sowie Schutzmaßnahmen werden 
in dem neuen AUVA-Merkblatt 
M.plus 340.9 „Krebserzeugende 

Arbeitsstoffe in der Be- und Ver-
arbeitung von Metall (Sandgießen, 
thermisches Spritzen, Werkzeug-
schleifen)“ zusammengefasst, das 
im Herbst 2020 erscheint. Für den 
Bereich Galvanik ist ein eigenes 
AUVA-Merkblatt in Ausarbeitung. 
In einem ersten Schritt geht es 
darum, alle krebserzeugenden Ar-
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beitsstoffe zu identifizieren. Prob-
leme gibt es dabei laut Ing. Erwin 
Sobotka, Maschinenbauexperte in 
der AUVA-Landesstelle Wien, vor 
allem bei entstehenden Stoffen: 
„Bei zugekauften Chemikalien 
hat man ein Sicherheitsdatenblatt, 
in dem man nachsehen kann, ob 
ein Stoff krebserzeugend ist. Wenn 
ein Behälter mit einem Gefahren-
piktogramm gekennzeichnet ist, 
weiß man, worauf man aufpassen 
muss. Aber die Information, dass 
z. B. beim Hartmetallschleifen im 
Schleifstaub Cobalt und Nickel 
enthalten sind, fehlt den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 
oft, da haben viele Betriebe noch 
Aufholbedarf.“

„Versteckte“ krebserzeugen-
de Arbeitsstoffe

Chrom(VI)-, Nickel- und Cobalt-
verbindungen sind die häufigsten 
krebserzeugenden Stoffe bei der 
Bearbeitung und Verarbeitung 
von Metallen. Die Aufnahme von 
Chrom(VI)-Verbindungen in den 
Körper erfolgt vorwiegend durch 
Einatmen oder Verschlucken, 
seltener über Hautkontakt. Zu 
den möglichen gesundheitlichen 
Schäden gehören Lungenkrebs, 
Krebserkrankungen im Bereich 
des Nasenraums und der Haut. 
Cobalt- und Nickelverbindungen 
können durch Einatmen Krebs er-
zeugen; die häufigste Krebsart ist 
Lungenkrebs.

Eindeutig krebserzeugende Stof-
fe, die im Zuge der Metallbear-
beitung bzw. -verarbeitung ent-
stehen, sind Benzol und Form-
aldehyd. Benzol, das sich bei der 
thermischen Zersetzung von 
organischen Bindemitteln bildet, 
kann bei Einatmen, Verschlucken 
oder Hautkontakt Leukämie zur 
Folge haben. Formaldehyd dampft 
beim Sandgießen aus den für  
die Kernherstellung verwendeten 

Phenol-Formaldehyd-Harzen aus. 
Formaldehyd wurde 2016 eben-
falls als eindeutig krebserzeugend 
eingestuft; beim Einatmen oder 
Verschlucken besteht die Gefahr, 
bösartige Nasen- oder Rachentu-
moren zu entwickeln.

Weitere Stoffe gelten als vermut-
lich krebserzeugend. Furfurylal-
kohol, der beim Sandgießen aus 
furangebundenen Sanden ent-
steht, ist nicht nur giftig, sondern 
bei Einatmen, Verschlucken oder 
Hautkontakt vermutlich auch 
für Krebserkrankungen verant-
wortlich, vor allem von Nase und 
Nieren. Das in Mischungen aus 
Sand und Isocyanaten enthalte-
ne Methylendiphenyldiisocyanat 
(MDI) steht im Verdacht, bei lang-
zeitigem Einatmen in deutlich 
über dem MAK-Wert liegenden 
Konzentrationen Lungenkrebs zu 
verursachen. Der in der Sandgie-
ßerei vorkommende Quarzfein-
staub wurde im Dezember 2017 
in die EU-Richtlinie für krebs-
erzeugende Arbeitsstoffe aufge-
nommen. Zu Redaktionsschluss 
dieses Artikels befand sich die 
Umsetzung der EU-Richtlinie in 
österreichisches Recht in Arbeit. 
Im Zuge dieser Umsetzung ist 
eine Änderung des Grenzwertes 
möglich. „Bei Quarzsand hängt 
die Gefährlichkeit von der Fein-
heit ab. Grobe Körner kann man 
nicht einatmen, feinere Staubpar-
tikel jedoch schon“, erklärt Ing. 
 Andreas Wiesinger, Chemiker 
in der AUVA-Landesstelle Linz. 
Wird Quarzfeinstaub über einen 
längeren Zeitraum hinweg über 
die Atemwege aufgenommen, 
kann das zu Silikose und in der 
Folge zu Lungenkrebs führen.

Maßnahmen nach der STOP-
Rangfolge

Wie in allen Branchen, in denen 
mit gefährlichen Stoffen gearbeitet 

wird, muss man auch in der Me-
tallbearbeitung und -verarbeitung 
nach der STOP-Rangfolge vorge-
hen. Substitution ist meist die am 
schwierigsten umsetzbare Maß-
nahme, da nicht alle Stoffe ersetzt 
werden können und die Einfüh-
rung eines neuen Arbeitsverfahrens 
Zeit benötigt. Mitunter fehlt laut 
Wiesinger auch der Plan, was man 
tun könnte. Ist ein krebserzeugen-
der Stoff nicht substituierbar, lässt 
sich das Gefahrenpotenzial manch-
mal durch eine geringere Kon-
zentration vermindern. Nasse statt 
trockener Arbeitsverfahren verhin-
dern die Entstehung gesundheits-
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Beim Sandgießen wird das Modell des Werkstücks mit einem 
Formstoff (z. B. Sand und Bindemittel) abgebildet, dann entfernt 
und der verbliebene Hohlraum ausgegossen.

Sandkern eines Pumpenleitrades
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schädigender Stäube. „Technische 
Maßnahmen erfordern Planung 
und Investitionen“, so DI Dr. And-
reas Ippavitz, stellvertretender Lei-
ter der Technischen Abteilung der 
Österreichischen Staub-(Silikose-)
Bekämpfungsstelle ÖSBS. Am ein-
fachsten und kostengünstigsten sei 
es, bei der Anschaffung einer neu-
en Anlage gleich eine Absaugung 
mitzuplanen. Bei ihren Betriebsbe-
suchen würden die AUVA-Mitar-
beiterinnen und -Mitarbeiter kon-
krete Tipps geben – etwa, wo eine 
Einhausung sinnvoll sei oder wie 
die Erfassungseinrichtung der Ab-
saugung, z. B. die trichterförmige 
Absaughaube, positioniert werden 
sollte. Ausreichenden Schutz bietet 
selbst eine fachgerecht installier-
te Absaugung nur dann, wenn sie 
regelmäßig gewartet und auch bei 
kurzen Arbeitsvorgängen verwen-
det wird.

Das Gleiche gilt für viele organi-
satorische Maßnahmen: Es reicht 

nicht, diese einzuführen, auch auf 
ihre Umsetzung muss geachtet 
werden. Als Beispiel führt Ippavitz 
die Arbeitshygiene an: „Es kommt 
immer wieder vor, dass die Jause am 
Arbeitsplatz eingenommen wird 
oder beim Essen eine Kontamina-
tion durch Verschleppung gefährli-
cher Stoffe mit der Arbeitskleidung 
erfolgt, da der Aufwand zu groß ist, 
sich vor der Pause umzuziehen.“ 
Für das Trinken empfiehlt er Fla-
schen, bei denen die Trinköffnung 
durch einen Deckel geschützt ist, 
der sich einhändig öffnen lässt. Die 
Flaschen sollten außerdem sauber 
verwahrt werden. So wird eine 
mögliche Berührung mit gefähr-
lichen Arbeitsstoffen weitgehend 
verhindert. Sich vor dem Essen, 
Trinken oder Rauchen die Hände 
zu waschen, sollte selbstverständlich 
sein.

Wiesinger sieht die Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber gefordert, 
ihren Angestellten die Einhaltung 

von Hygienemaßnahmen mög-
lichst einfach zu machen: „Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
essen in der Produktion, wenn der 
Weg in den Aufenthaltsraum zu 
lang ist und sie dadurch Pausenzeit 
verlieren würden. Das kann man 
verhindern, indem man ihnen die 
Zeit, die sie für den Weg und fürs 
Händewaschen benötigen, nicht 
von der Pause abzieht.“ Eine Ver-
schleppung gefährlicher Arbeits-
stoffe nach Hause lässt sich ver-
meiden, wenn man nach Arbeits-
ende im Betrieb duscht und sich 
umzieht. Die getrennten Spinde 
für Arbeits- und Privatkleidung 
müssen in einem eigenen Raum 
aufgestellt sein, nicht in der Pro-
duktionshalle. Was die Reinigung 
der Hallen betrifft, hat Sobotka bei 
seinen Betriebsbesuchen unter-
schiedliche Erfahrungen gemacht: 
„Industriestaubsauger sind meist 
vorhanden. Manche Unterneh-
men wenden saugende Verfah-
ren konsequent an, aber in vielen 
metallbearbeitenden und -verar-
beitenden Betrieben ist es nach 
wie vor üblich, dass Kleidung und 
Werkstücke mit Druckluft abge-
blasen werden. Da herrscht noch 
Aufklärungsbedarf.“ Er weist da-
rauf hin, dass die Entfernung von 
Staubablagerungen, z. B. in Gieße-
reien, auch dem Brand- und Ex-
plosionsschutz dient.

Persönlicher Schutz

Persönliche Schutzausrüstung be-
zeichnet Wiesinger als „notwen-
diges Übel“: „Der Königsweg ist, 
andere Maßnahmen zu setzen, 
damit man keine PSA braucht.“ 
Aber nicht bei allen Tätigkeiten in 
der Metallbearbeitung und -ver-
arbeitung lassen sich Schutzbrille, 
Atemschutz und Handschuhe ver-
meiden. Damit diese konsequent 
und richtig verwendet werden, 
müsse man Beschäftigten den Sinn 
der Schutzausrüstung vermitteln. 

Publikationen
Alle AUVA-Materialien zum Thema krebserzeugende Arbeitsstof-
fe, wie das M.plus 340.3 „Krebserzeugende Arbeitsstoffe beim 
Edelstahlschweißen“ und das im Herbst 2020 erscheinende M.plus 
340.9 „Krebserzeugende Arbeitsstoffe in der Be- und Verarbei-
tung von Metall“ können unter www.auva.at/krebsgefahr bestellt 
werden.

KREBSERZEUGENDE ARBEITSSTOFFE  

www.auva.at
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Dazu zählt auch, dass nicht irgend-
welche, sondern die für die jeweili-
gen Stoffe geeigneten Handschuhe 
getragen werden und man die PSA 
richtig lagert, damit sie nicht be-
schädigt oder verschmutzt wird.

Ein Bewusstsein für die Gefahren 
durch krebserzeugende Arbeits-
stoffe zu schaffen, ist eine der we-
sentlichen Aufgaben von Schulung 
und Unterweisung. „Oft müssen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unterschreiben, dass sie unterwie-
sen worden sind – ob sie aber tat-
sächlich verstanden haben, worum 
es geht, wird nicht immer geprüft“, 
spricht Wiesinger aus Erfahrung. 
Auf die Frage, wie man sich vor 
krebserzeugenden Arbeitsstoffen 
schützen kann, wissen viele dann 
keine Antwort.

Damit die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer auch zuhören, wenn 
sie über Gefahrenvermeidung in-
formiert werden, ist Kreativität 
gefragt. Wiesinger zeigt z. B. mit 
einem Rauchröhrchen, aus dem 
weißer Rauch strömt, wie groß 
der Wirkungsbereich einer Absau-
gung ist. Aber auch dort, wo keine 
dicken Rauchschwaden zu sehen 
sind, können sich krebserzeugen-
de Arbeitsstoffe in der Luft befin-
den. So wird das Gesundheitsrisiko 
beispielsweise beim Schleifen von 
Edelstahl oft unterschätzt und da-
her auf das Einschalten der Absau-
gung „vergessen“.

Ebenso ist es beim Edelstahlschwei-
ßen, bei dem nur wenig Rauch ent-
steht. Mit dem AUVA-Merkblatt 
M.plus 340.3 „Krebserzeugende 
Arbeitsstoffe beim Edelstahlschwei-
ßen“ liegt für diese Tätigkeit Infor-
mationsmaterial vor, das auch zur 
Schulung verwendet werden kann. 
In dem neuen Merkblatt M.plus 
340.9 wird nun detailliert auf Sand-
gießen, thermisches Spritzen und 
Werkzeugschleifen eingegangen.

Sandgießen

Beim Sandgießen kommt man 
während unterschiedlicher Tätig-
keiten mit krebserzeugenden bzw. 
krebsverdächtigen Stoffen in Kon-
takt. Bei der Kernmacherei und 
beim händischen oder maschinel-
len Formen sind das Quarzstaub, 
das in Bindemitteln für Formsand 
enthaltene MDI sowie Formalde-
hyd und Furfurylalkohol, die aus 
Phenol-Formaldehyd-Harzen und 
Furanharzen entstehen. Benzol 
wird bei der thermischen Zerset-
zung von organischen Bindemit-
teln gebildet. Beim sogenannten 
„Auspacken“ wird das Gussteil 
vom Formsand befreit, häufig pas-
siert das auf Rüttelrosten. Dabei 
werden Quarzstaub und gasförmi-
ge Zersetzungsprodukte frei, bei 
den anschließenden Gussputzar-
beiten stellt neuerlich der Quarz-
staub ein Gesundheitsrisiko dar.

„Um Quarzfeinstaub zu vermei-
den, kann man Quarzsand mit 
einem geringeren Feinanteil ver-
wenden. Braucht man den Feinan-
teil für eine glatte Oberfläche, lässt 
sich der feine Quarzsand bei man-
chen Verfahren z. B. durch Bento-
nit ersetzen“, so Wiesinger. Eine 

weitere Substitutionsmöglichkeit 
besteht darin, beim Lost-Foam-
Gießverfahren mit verlorenen 
Modellen aus leichtem Schaum-
stoff zu arbeiten, die in binderfrei-
em Formsand eingebettet werden. 
Diese „Einweg-Modelle“ vergasen 
durch die Hitze beim Gussvor-
gang. Da für den Sand kein Bin-
demittel nötig ist, vermeidet man 
die Freisetzung gefährlicher Stoffe 
durch die Zersetzung desselben. 
Allerdings muss eine eventuelle 
Belastung durch das Vergasen des 
Schaumstoffes beachtet werden. 
Für Gussputzarbeiten kann man 
auf quarzfreie Strahlmittel zurück-
greifen. Ein Beispiel für den Ersatz 
eines Arbeitsverfahrens ist die Au-
tomatisierung des Gussputzvor-
ganges, etwa in Durchlaufstrahlan-
lagen.

Automatisierung trägt dazu bei, 
die Anzahl der Personen zu ver-
ringern, die der Belastung durch 
krebserzeugende Stoffe ausgesetzt 
sind. „Es hängt von der Größe der 
Teile ab, ob man automatisiert in 
einer gekapselten, geschlossenen 
Anlage arbeiten kann“, erklärt Ip-
pavitz. Bei nicht automatisierten 
Anlagen ist eine Absaugung an der 
Entstehungsstelle das Mittel der 

Beim Nachschleifen abgestumpfter Schneidwerkzeuge aus Hartmetall (Wolframcarbid) entste-
hen Stäube, Rauche oder Aerosole mit krebserzeugenden Cobalt- und Nickelverbindungen.
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Wahl, etwa durch Absaughauben 
an den Arbeitstischen in der For-
merei. Wo eine direkte Erfassung 
nicht möglich ist, z. B. beim Ab-
guss der Formen aus Pfannen mit 
Kränen, sind raumlufttechnische 
Anlagen einzusetzen.

Die Entstehung von Stäuben lässt 
sich zwar nicht zur Gänze verhin-
dern, aber die Belastung der Luft 
durch staubarme Arbeitsweisen 
verringern, etwa durch Vorrich-
tungen zur Sackentleerung, die 
mit einer Absaugung ausgestattet 
sind, oder durch staubarme Trans-
portvorgänge wie Rollbänder und 
Hängetransportvorrichtungen für 
Gussputzarbeiten. Zur Reinigung 
müssen für krebserzeugende Stäu-
be geeignete Industriesauger ver-
wendet werden, trockenes Kehren 
oder Abblasen mit Druckluft sollte 
unbedingt vermieden werden.

Zusätzlich zu den technischen 
Schutzmaßnahmen ist bei be-
stimmten Tätigkeiten eine per-
sönliche Schutzausrüstung vor-
geschrieben. Bei Arbeiten in den 
Einhausungen von Rüttelrosten 
bzw. in der Sandförderung un-
ter den Rüttelrosten sowie bei 
händischen Reparaturarbeiten an 
Schmelzöfen braucht man eine 
filtrierende Halbmaske der Type 
FFP3, am besten mit Ausatemven-
til, oder einen gebläseunterstützten 
Atemschutz. Bei Verwendung von 
MDI, Harzen, Härtern, Katalysato-
ren und beim Schlichten ist darauf 
zu achten, dass es nicht zu Haut-
kontakt kommt.

Thermisches Spritzen

Verfahren zum Aufbringen von 
Partikeln durch die Einwirkung 
von Wärme und einer Spritz-
technik kommen in verschiede-
nen Branchen, von mechanischen 
Werkstätten und der Zulieferung 
für die Automobilindustrie über 

Maschinen- und Anlagenbau bis 
zur Raumfahrttechnik, zum Ein-
satz. Beim thermischen Spritzen 
bilden sich aus den Grund- und 
Zusatzwerkstoffen sowie aus 
den verwendeten Brenn- bezie-
hungsweise Trägergasen gefährli-
che staub- und gasförmige Stoffe. 
Darunter sind auch Chrom(VI)-
Verbindungen, Nickeloxide und 
Cobalt, die Krebserkrankungen 
verursachen können.

„Durch das Spritzen gelangen 
feinste Partikel mit einem hohen 
Anteil an krebserzeugenden Stof-
fen in die Luft, wodurch rasch eine 
problematische Konzentration er-
reicht wird“, so Ippavitz. Zu den 
Tätigkeiten mit erhöhter Belas-
tung gehört das Aufbringen von 
Schichten zur Erhöhung der Kor-
rosionsbeständigkeit, zur thermi-
schen Isolation, von Haftschichten 
für den weiteren Materialaufbau 
und von elektrisch leitenden oder 
verschleißbeständigen Schichten. 
Auch bei der Reparatur von Ober-
flächen und beim Auftragen von 
Reib- oder Gleitbelägen besteht 
ein besonderes Risiko. Eine Subs-
titution von Stoffen oder Arbeits-
verfahren ist laut Ippavitz meist 
nicht möglich: „Für Verschleiß-
fähigkeit und Temperaturbestän-
digkeit erforderliche Stoffe sind 
in den seltensten Fällen ersetzbar. 
Aufgrund der hohen Belastung 
der Luft braucht man unbedingt 

eine Absaugung.“ Zur Erfassung 
der gesundheitsgefährdenden Ar-
beitsstoffe an der Entstehungsstelle 
kann eine brennerintegrierte Ab-
saugung, eine mobile oder stationä-
re Absaugung mit Rüsselarm oder 
eine Schutzschildabsaugung ver-
wendet werden. Auch wenn eine 
Absaugung vorhanden ist, sollte der 
Arbeitsplatz abgetrennt werden, da 
es leicht zu einer Verschleppung 
der Stoffe kommt.

Um diese zu vermeiden, muss spe-
ziell beim thermischen Spritzen auf 
Arbeitshygiene geachtet werden. 
Das Ess-, Trink- und Rauchverbot 
am Arbeitsplatz sollte daher strikt 
eingehalten werden. Sobotka plä-
diert für Eigenverantwortung: „Auf 
Händewaschen wird leicht verges-
sen. Ich hoffe, dass das Bewusst-
sein für diese wichtige Maßnahme 
durch Corona gestiegen ist.“ Er 
weist darauf hin, dass die Beschäf-
tigten in Betrieben, in denen nach 
der Arbeit in der Firma zu duschen 
üblich ist, nicht in verschmutzter 
Arbeitskleidung nach Hause gehen 
und ihre Familie nicht durch ver-
schleppte Stoffe gefährden.

Werkzeugschleifen

Die beim Werkzeugschleifen be-
arbeiteten Hartmetalle sind Ver-
bundwerkstoffe, die vorwiegend 
aus Wolframcarbid bestehen. Als 
Bindemittel sind bis zu 30 Prozent 

KREBSERZEUGENDE ARBEITSSTOFFE  

Beim thermischen Spritzen entstehen gefährliche staub- und gasförmige Stoffe aus den Grund- 
und Zusatzwerkstoffen sowie den verwendeten Brenn- bzw. Trägergasen.
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Cobalt- und 15 Prozent Nickel-
metall enthalten. Während des Tro-
ckenschleifens von Werkzeugen 
oder Werkstücken aus Hartmetall 
entstehen Stäube und Rauche, 
beim Nassschleifen Aerosole in 
Form von Staub oder Nebel, die 
durch krebserzeugende Cobalt- 
und Nickelverbindungen die Ge-
sundheit gefährden. Beim Schlei-
fen von Hartmetall kann insbe-
sondere in offenen Systemen eine 
erhöhte Belastung auftreten.

Durch die Substitution von Stof-
fen und Arbeitsverfahren lässt sich 
das Krebsrisiko vermindern. Co-
balthältige sollten durch cobaltfreie 
Bindemittel ersetzt, Nassschleif-
verfahren gegenüber Trocken-
schleifverfahren bevorzugt wer-
den, damit der Schleifstaub zum 
Großteil schon im Kühlschmier-
stoff gebunden wird. Bei der Ver-
wendung von wassergemischten 
Kühlschmierstoffen sind jene Pro-
dukte zu wählen, die eine Lösung 
von Cobalt verhindern, insbeson-
dere Kühlschmierstoffe, die frei 
von sekundären Aminen sind. Ein 
trockenes durch ein nasses Arbeits-

verfahren zu substituieren bedeutet 
aber nicht, dass man auf techni-
sche Schutzmaßnahmen verzichten 
kann. Am wirkungsvollsten ist auch 
beim Werkzeugschleifen eine Ab-
saugung an der Entstehungsstelle. 
Diese kann durch eine Einhausung 
mit Absaugung oder eine mobile 
bzw. stationäre Absaugung mit Rüs-
selarm erfolgen. Wiesinger weist auf 
die Wichtigkeit einer regelmäßi-
gen, fachgerechten Überprüfung 
und Wartung hin: „Oft wird die 
Absaugung nur eingeschaltet und 
geschaut, ob sie saugt, statt eine Vo-
lumenstrommessung zu machen. 
Damit erkennt man nicht, ob z. B. 
die Absaugleitung zu oder der Filter 
voll ist.“

Kann trotz technischer und orga-
nisatorischer Maßnahmen keine 
ausreichend niedrige Exposition 
erreicht werden, muss eine filtrie-
rende Halbmaske der Type FFP3, 
am besten mit Ausatemventil, oder 
ein gebläseunterstützter Atem-
schutz getragen werden. Die nötige 
Filterklasse ist durch Evaluierung 
zu ermitteln. Welche persönli-
che Schutzausrüstung erforderlich 

ist, z. B. Schutzhandschuhe oder 
Schutzbrille, hängt von der spezifi-
schen Tätigkeit ab.

In der Praxis zeigt sich bei Be-
triebsbesuchen oft, dass – sowohl 
beim Werkzeugschleifen als auch 
beim Sandgießen und thermischen 
Spritzen – mehr Schutzmaßnah-
men ergriffen werden sollten als die 
vom Unternehmen für nötig bzw. 
möglich erachteten. Laut Sobotka 
werden die Anregungen der AU-
VA-Mitarbeiterinnen und -Mitar-
beiter in der Regel sehr positiv auf-
genommen: „Schlagen wir bei einer 
Beratung z. B. vor, eine Einhausung 
oder Absaugung zu machen, ist es 
meist so, dass diese Maßnahmen bei 
unserem nächsten Besuch schon 
umgesetzt oder zumindest Angebo-
te eingeholt worden sind.“ ■

Mag. Rosemarie Pexa
Freie Journalistin und Autorin
r.pexa@chello.at

 Bei der Bearbeitung und Verar-
beitung von Metall kann man mit krebs-
erzeugenden Arbeitsstoffen in Kontakt 
kommen. Die häufigsten dieser Stoffe sind 
Chrom(VI)-, Nickel- und Cobaltverbindun-
gen. Das im Herbst 2020 erscheinende 
Merkblatt der AUVA, M.plus 340.9 „Krebs-
erzeugende Arbeitsstoffe in der Be- und 
Verarbeitung von Metall (Sandgießen, ther-
misches Spritzen, Werkzeugschleifen)“ 
informiert über Tätigkeiten, bei denen ein 
besonders hohes Krebsrisiko besteht, und 
darüber, welche Schutzmaßnahmen ergrif-
fen werden sollten. ■

 Metalwork can involve carcinogenic 
substances, mainly chrome (VI-), nickel and 
cobalt compounds. Due in autumn 2020, 
the AUVA’s instruction sheet M.plus 340.9 
for carcinogenic work substances used 
for metalwork like sand-casting, thermal 
spraying, and tool grinding informs about 
preventive measures and processes that 
involve a high cancer risk. ■

 Le travail et le traitement du mé-
tal exposent les travailleurs à des agents 
cancérigènes sur leur lieu de travail. Ceux 
qu’on retrouve le plus fréquemment sont 
les composés de chrome(VI), de nickel et 
de cobalt. La brochure de l’AUVA M.plus 
340.9, parue à l’automne 2020 et intitulée 
« Agents cancérigènes sur le lieu de travail 
dans le travail et le traitement du métal 
(moulage au sable, projection thermique, 
aiguisage) » donne des informations sur les 
activités sujettes à un risque cancérigène 
particulièrement élevé et sur les mesures 
de protection qui peuvent être prises. ■

ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY RÉSUMÉ
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Klinger Dichtungstechnik: 
Substitution ist machbar

KREBSERZEUGENDE ARBEITSSTOFFE 

Der niederösterreichische Dichtungsspezialist Klinger Dichtungstechnik nahm den 
Präventionsschwerpunkt der AUVA „Gib Acht, Krebsgefahr!“ zum Anlass, alle im 
Unternehmen verwendeten Arbeitsstoffe mit CMR-Eigenschaften zu erheben. Der 
Großteil dieser Stoffe konnte substituiert oder ersatzlos gestrichen werden.

ROSEMARIE PEXA

S
ubstitution. Diese in der 
STOP-Rangfolge an 
erster Stelle stehende 
Schutzmaßnahme vor 

gefährlichen Arbeitsstoffen ist mit-
unter mit einigem Aufwand ver-
bunden. Das trifft vor allem dann 
zu, wenn der Ersatz von Stoffen 
eine Umstellung in der Produktion 

erforderlich macht. Die niederös-
terreichische Rich. Klinger Dich-
tungstechnik GmbH & Co KG 
nahm diese Herausforderung an 
– mit Erfolg: Nach knapp zwei 
Jahren hatte man für alle subs-
tituierbaren krebserzeugenden, 
erbgutverändernden oder die 
Fruchtbarkeit gefährdenden Stof-

fe (CMR-Stoffe) eine Alternative 
gefunden, auf einige konnte sogar 
ohne Ersatz verzichtet werden. 
Klinger Dichtungstechnik, ein 
Tochterunternehmen der welt-
weit tätigen Klinger-Gruppe, wird 
als Familienbetrieb geführt und 
hat seinen Sitz in Gumpoldskir-
chen. Der Standort fungiert als 
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Die Vulkanisations-Chemikalien lagern in geschlossenen Behältern, bei deren Öffnung automatisch eine Absaugung aktiviert wird. CMR-Stoffe wurden ersetzt. 
 Aufgrund der Hitze in der Produktion ist ärmellose Arbeitskleidung erlaubt - dass dies möglich ist, ergab eine umfangreiche Evaluierung.
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Innovationszentrum für die Ent-
wicklung von Dichtungsmateri-
alien und -lösungen. Produziert 
werden Flachdichtungswerkstoffe 
basierend auf Elastomer-Faserver-
bundmaterialien, PTFE, Graphit 
und Glimmer. Die Dichtungen 
kommen in unterschiedlichen In-
dustriezweigen sowie in den Be-
reichen Energie, Infrastruktur und 
Transport zum Einsatz. Zusätzlich 
werden Serviceleistungen wie eine 
Software zur Dichtungsauswahl, 
Montageinformationen, Produkt-
zulassungen, mobiles Training und 
Beratung angeboten.

Den Anstoß für den Substituti-
onsprozess lieferte der Präventi-
onsschwerpunkt der AUVA „Gib 
Acht, Krebsgefahr!“ – und zwar 
bereits im Vorfeld der Auftaktver-
anstaltung Forum Prävention im 
Juni 2018. „Die Kampagne ist in 
mehreren Medien angekündigt 
worden. Wir wollten vorbereitet 
sein und sind schon vor dem of-
fiziellen Start aktiv geworden“, 
erinnert sich DI Stephan Piringer, 
gewerberechtlicher Geschäftsfüh-
rer, Sicherheits- und Umwelt-
schutzbeauftragter von Klinger 
Dichtungstechnik. Das Unterneh-
men, das für seine in Form einer 
Zeitung erscheinende Umwelt-
erklärung mit dem Umweltma-
nagementpreis 2019 ausgezeichnet 
wurde, wollte auch beim Schutz 
vor CMR-Stoffen die Nase vorn 
haben.

Erhebung der Sicherheitsda-
tenblätter

Als Vorbereitung auf das eigent-
liche Projekt wurde erhoben, zu 
welchen Stoffen Sicherheitsdaten-
blätter vorhanden waren – oder 
zumindest vorliegen sollten. Dabei 
ging man laut Piringer sehr gründ-
lich vor: „Wir haben bei unseren 
Rundgängen durch das Unterneh-
men alle Schränke geöffnet und 

kontrolliert, welche Substanzen 
dort lagern.“ Den Großteil dieser 
Arbeit übernahm Ingrid Stassner, 
MSc, bei Klinger Dichtungstech-
nik für Umwelt und Sicherheit 
zuständig. Auch wenn Sicherheits-
datenblätter bereits in den Jahren 
davor häufiger als früher zu den 
Substanzen mitgeliefert worden 
waren, fehlten sie manchmal oder 
waren veraltet.

Bis Mai 2018 hatte man die Si-
cherheitsdatenblätter aller gesund-
heitsgefährdenden Stoffe aufge-
trieben, „bis zum letzten Reini-
gungsmittel“, so Piringer. Manch-
mal wurde man auf der Website 
des Herstellers fündig, in einigen 
Fällen musste beim Lieferanten 
nachgefragt werden. Die Erhebung 
brachte durchaus überraschende 
Ergebnisse. „Erstaunlich war, dass 
sich CMR-Stoffe in allen Berei-
chen quer durch das gesamte Un-
ternehmen ‚verstecken‘ können“, 
nennt Stassner eine wesentliche 
Erkenntnis aus der betriebsinter-
nen Recherche.

Mit der Eingabe der Informati-
onen aus den Sicherheitsdaten-
blättern in das „Material Safety 
Data Sheet (MSDS)“-Administ-
rationstool begann das eigentliche 
Substitutionsprojekt. In die Daten-
bank nahm man nicht nur sämtli-
che CMR-Stoffe auf, sondern da-
rüber hinaus auch jene Gemische, 
die zwar nicht als krebserzeugend, 
erbgutverändernd oder die Frucht-
barkeit gefährdend eingestuft sind, 
aber CMR-Stoffe – auch in gerin-
ger Konzentration – beinhalten. 
Bis August 2020 wurden in dem 
MSDS-Tool insgesamt rund 425 
Sicherheitsdatenblätter zentral ge-
speichert.

Evaluierung von Alternativen

In einem nächsten Schritt dekla-
rierte die Geschäftsführung für 

jede Abteilung – von der Pro-
duktentwicklung über Fertigung 
und Instandhaltung bis zum Prüf-
labor – ein oder zwei Verantwortli-
che, die bis Ende 2018 klären soll-
ten, welche CMR-Stoffe substitu-
iert oder ersatzlos gestrichen wer-

Die Wiegestation ist mit einem Absaugpaneel und einem zusätz-
lichen Absaugarm ausgestattet.

Das neue Korrosionsschutzmittel für den Kessel wird mittels 
einer Dosiereinheit zugesetzt.
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den konnten. Insgesamt war rund 
ein Dutzend Personen involviert. 
Piringer und Stassner fungierten 
als Projektstabsstelle, bei der die 
Informationen zusammenliefen. 
Schon bald stellte sich heraus, dass 
sich viele, aber nicht alle CMR-
Stoffe ersetzen ließen.
In den Prozess einbezogen wurden 
dabei sämtliche CMR-Stoffe und 
deren Gemische, auch wenn sie 
im Unternehmen nur in geringen 
Mengen benötigt wurden. „Je nach 
Substanz waren es wenige Gramm 
bis mehrere hundert Kilogramm 
pro Jahr. Nachdem theoretisch ein 
einziges Molekül ausreicht, um 
z. B. das Erbgut zu verändern, ha-
ben wir alle CMR-Substanzen auf 
eine Ersatzmöglichkeit evaluiert, 
unabhängig von der jeweiligen 
Menge“, erklärt Stassner.

Bei dem mengenmäßig größten 
Posten, für den eine CMR-freie 
Alternative gefunden werden 
konnte, handelte es sich um ein 
reproduktionstoxisches Korrosi-
onsschutzmittel für den Kessel. Pro 
Jahr betrug der Verbrauch bis zum 
Ersatz rund 400 Liter. Mengenmä-
ßig an zweiter Stelle lag mit zirka 
50 Kilogramm jährlich ein Frost-
schutzmittelkonzentrat, das das 
Erbgut verändern und die Frucht-
barkeit beeinträchtigen kann. 
Unter den weiteren im Rahmen 
des Prozesses substituierten Sub-
stanzen mit CMR-Eigenschaften 
fanden sich ein Farbpigment, ein 
Klebstoff sowie Chemikalien für 
die Vulkanisation der Elastomere.

Substitution oder ersatzlose 
Streichung

„So unterschiedlich wie die ein-
zelnen Substanzen waren auch 
die Ansätze zum Ersatz oder zur 
Tilgung. Teilweise haben wir die 
Hersteller kontaktiert, um ge-
meinsam mit diesen Alternativen 
zu ermitteln“, beschreibt Stassner 

den einfacheren Teil des Substitu-
tionsprozesses, der zugekaufte Pro-
dukte wie Korrosionsschutzmittel 
oder Kleber betraf. In einigen Fäl-
len ergab die Evaluierung, dass der 
CMR-Stoff nicht unbedingt be-
nötigt wurde. „Ersatzlos gestrichen 
haben wir z. B. Antihaftmittel und 
Gleitsprays auf Nickelbasis, Treib-
mittel sowie das als Laborchemi-
kalie verwendete Chloroform“, 
nennt Piringer einige konkrete 
Beispiele.

Wesentlich mehr Aufwand brachte 
es mit sich, wenn es um die Anpas-
sung von Prozessen ging. Die Sub-
stitution im Bereich der Fertigung 
wurde in einem eigenen internen 
Entwicklungsprojekt abgehandelt, 
um mit anderen Ausgangsstoffen 
die gleichen Produkteigenschaften 
zu erzielen. „Eine Änderung der 
Rezeptur betrifft den Kernprozess, 
da ist unsere Kompetenz gefragt. 
Man muss Alternativen evaluieren, 
Prototypen testen, darauf achten, 
dass die Spezifikationen eingehal-
ten werden“, so Piringer, der als 
Kunststoffchemiker auch für die 
Produktentwicklung zuständig ist.

Einer der geänderten Prozesse war 
durch den Umstieg auf ein an-
deres Korrosionsschutzmittel für 
den Dampfkessel bedingt. Das ur-
sprünglich verwendete Mittel, das 
reproduktionstoxische Eigenschaf-
ten aufwies, war dem Kesselwas-
ser händisch beigemengt worden. 
Bei gleicher Handhabung konnte 
es nicht durch ein anderes ersetzt 
werden, daher musste für das neue 
Korrosionsschutzmittel eine Do-
siereinheit angeschafft werden.

„Insgesamt sind wir froh darüber 
und stolz darauf, dass wir die von 
Arbeitsstoffen ausgehende Gefahr 
verringert haben. Leider können 
in unserem Unternehmen nicht 
alle CMR-Stofffe kurz- oder mit-
telfristig ersetzt werden. In den 

Fällen, in denen wir keine Alter-
nativen gefunden haben, lässt sich 
das nachvollziehbar begründen“, 
zieht Piringer Bilanz. Die wei-
terhin verwendeten CMR-Stoffe 
werden nur in geringen Mengen 
von bis zu einem Kilogramm pro 
Jahr benötigt. Dazu zählen etwa 
Chemikalien für das Prüflabor.

Neueinstufungen

Der Zeitrahmen, den sich Klinger 
Dichtungstechnik für den Substi-
tutionsprozess gesetzt hatte, konn-
te eingehalten werden; bis Ende 
2019 war der Ersatz der bei Erhe-
bung der Sicherheitsdatenblätter 
identifizierten CMR-Stoffe abge-
schlossen. Damit ist die Arbeit laut 
Piringer aber nicht beendet: „Das 
Projekt hat drei Schwerpunkte: 
erstens die verwendeten CMR-
Stoffe zu substituieren, zweitens 
dafür zu sorgen, dass keine neuen 
CMR-Substanzen ins Unterneh-
men kommen, drittens laufend 
zu verfolgen, ob bisher nicht als 
CMR-Stoffe geltende Substanzen 
umgestuft werden.“

Damit keine Neueinstufung un-
bemerkt bleibt, hat Klinger Dich-
tungstechnik eine externe Fir-
ma damit beauftragt, regelmäßig 
Rechts-Updates zu erstellen. So 
erfuhr man auch rechtzeitig da-
von, als pulverförmiges Titandi-
oxid – ein weißes Farbpigment 
– von der Europäischen Kommis-
sion am 4. Oktober 2019 nach der 
CLP-Verordnung als CMR-Stoff 
mit Verdacht auf krebserzeugende 
Wirkung beim Menschen durch 
Einatmen eingestuft wurde.

Eine Evaluierung ergab, dass Ti-
tandioxid bei Klinger Dichtungs-
technik ersatzlos gestrichen wer-
den kann. Noch vorhandene Rest-
bestände des weißen Farbstoffs, 
dessen Jahresmenge vor Projekt-
beginn rund 1,5 Tonnen betragen 

KREBSERZEUGENDE ARBEITSSTOFFE  
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hatte, werden bis spätestens Ende 
2020 aufgebraucht sein. Die Kun-
den des Unternehmens informier-
te man schriftlich über die durch 
die Umstellung bedingte Farbver-
änderung: Bestimmte Produkte 
würden in Zukunft nicht mehr 
rein weiß, sondern z. B. creme- 
oder champagnerfarben sein.

Von den Reaktionen der Kunden 
war Piringer positiv überrascht: 
„Es hat mich gewundert, dass es 
wenig bis gar keinen Widerstand 
gegeben hat, weil eine Farbände-
rung oft ein Problem darstellt. Ei-
nige der Firmen, die von uns Pro-
dukte beziehen, haben Farbmuster 
für ihre Kunden bestellt.“ Das Ar-
gument, durch Weglassen von Ti-
tandioxid einen krebserzeugenden 
Stoff vermeiden zu können, zählte 
mehr, als eine gewohnte Farbnuan-
ce beibehalten zu können.

Neue Substanzen

Intern traf das Substitutionsprojekt 
– von den drei Geschäftsführern 
bis zu den von der Umstellung 
betroffenen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern – ebenfalls 
auf Zustimmung. Alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, deren Ar-
beitsabläufe geändert werden soll-
ten, hatte man direkt kontaktiert 
und individuell informiert. Für die 
Akzeptanz spielten die Brisanz des 
Themas und das Bewusstsein, dass 
man durch den Ersatz von CMR-
Stoffen das gesundheitliche Risiko 
verringern konnte, eine wesentli-
che Rolle. Die Bereitschaft, wäh-
rend der Umstellungsphase einen 
höheren Aufwand in Kauf zu neh-
men, war durchwegs vorhanden.

Auch jetzt kommt es weiterhin auf 
die Mitwirkung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern an. Die 
Verantwortlichen in den einzelnen 
Abteilungen sind angewiesen, vor 
dem Bestellen einer neuen Subs-

Das als Laborchemikalie verwendete Chloroform wurde ersatzlos gestrichen. Die Schränke mit 
den Chemikalien für das Prüflabor sind mit Gefahrenpiktogrammen gekennzeichnet.

Bei Klinger Dichtungstechnik wurden alle ersetzbaren CMR-Stoffe substituiert.

Die Ordner mit den Sicherheitsdatenblättern befinden sich griffbereit neben den Kästen zur 
Erstversorgung.
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tanz diese auf CMR-Stoffe über-
prüfen zu lassen. „Die Disziplin ist 
sehr gut. Wir bekommen bei einer 
geplanten Neuanschaffung immer 
das Sicherheitsdatenblatt zuge-
schickt. Bei einer Einstufung als 
CMR-Stoff wird die Bestellung 
nicht freigegeben“, erklärt Pirin-
ger. So könne effizient verhindert 
werden, dass ein krebserzeugen-
der, erbgutverändernder oder die 
Fruchtbarkeit gefährdender Stoff 
im Betrieb in Umlauf komme.
Stassner nennt ein konkretes Bei-
spiel für eine neue Substanz, de-

ren Anschaffung durch diese Vor-
gangsweise unterbunden wurde: 
„Im Vorjahr hätte eine Farbe zum 
Anstreichen von Mulden bestellt 
werden sollen. Laut Sicherheits-
datenblatt war diese aber krebser-
zeugend. Wir haben daraufhin den 
Händler kontaktiert, bei dem un-
ser Wunsch nach einer Alternative 
auf offene Ohren gestoßen ist.“ 
Nachfragen lohne sich, da Anbie-
ter neben Produkten mit CMR-
Eigenschaften oft auch gleichwer-
tige, nicht gesundheitsgefährdende 
in ihrem Sortiment hätten.

Weitere Schutzmaßnahmen

Wo sich gefährliche Arbeitsstof-
fe nicht ersetzen oder vermeiden 
lassen, trifft man bei Klinger Dich-
tungstechnik weitere Schutzmaß-
nahmen nach der STOP-Rangfol-
ge. Diese sind bereits vor dem Sub-
stitutionsprojekt umgesetzt wor-
den. So lagern die Chemikalien für 
die Vulkanisation der Elastomere in 
der Chemieverwiegungsanlage in 
geschlossenen Behältern, bei deren 
Öffnung automatisch eine Absau-
gung aktiviert wird. Arbeitsplatz- 

KREBSERZEUGENDE ARBEITSSTOFFE  

Wieso sind krebserzeugende Arbeits-
stoffe in der Arbeitswelt überhaupt 
erlaubt?
Grundsätzlich dürfen eindeutig krebser-
zeugende Arbeitsstoffe nach ASchG § 42 
(1) nicht verwendet werden, wenn ein 
gleichwertiges Arbeitsergebnis mit nicht 
gefährlichen bzw. weniger gefährlichen 
Arbeitsstoffen erreicht werden kann. 
Trotz dieser Vorgaben können nicht alle 
krebserzeugenden Stoffe im Arbeits-
prozess ersetzt werden. Dort setzen die 
arbeitnehmerschutzrechtlichen Bestim-
mungen für krebserzeugende Arbeits-
stoffe mit ihren spezifischen Regelungen 
zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer an. 
Auch die REACH-Verordnung kennt für 
besonders besorgniserregende (z. B. 
krebserzeugende) Stoffe Regulierungen, 
durch welche die Herstellung, die 
Vermarktung (einschließlich Einfuhr) oder 
die Verwendung dieser Stoffe beschränkt 
oder verboten werden. Diese Stoffe sind 
z. B. bestimmte Arsenverbindungen 
(Diarsenpentaoxid, Diarsentrioxid), 
Chromverbindungen (Chromtrioxid, 

Chromsäure, Dichromsäure, Oligomere 
von Chromsäure und Dichromsäure), 
MOCA und Trichlorethen. Trotzdem 
können diese Stoffe nach wie vor als 
Altlast oder in der zugelassenen Verwen-
dung vorkommen.

Ist Krebs durch Röntgenstrahlung 
bzw. kosmische Strahlung (Flugbe-
gleiter) eine Berufskrankheit?
„Erkrankungen durch ionisierende 
Strahlen“ sind als Berufskrankheit Nr. 16 
in Österreich grundsätzlich anerkennbar. 
Während dies früher bei beruflich strah-
lenexponierten Personen vor allem im 
Bereich medizinischer Anwendungen wie 
Röntgen häufig vorgekommen ist, ist die 
Zahl der Anerkennungen in den letzten 
Jahren deutlich zurückgegangen. Dies 
liegt vor allem an den strengen gesetz-
lichen Vorgaben (Strahlenschutzgesetz 
sowie Verordnungen wie die allgemeine 
Strahlenschutzverordnung, die medizi-
nische Strahlenschutzverordnung, die 
Natürliche-Strahlenquellen-Verordnung 
aber auch die Strahlenschutzverord-
nung fliegendes Personal) sowie an der 

Überwachung der beruflich strahlen-
exponierten Personen (z. B. mit Dosi-
metern, oder beim fliegenden Personal 
mittels Software). Auch wenn fliegendes 
Personal im Durchschnitt höher belastet 
ist als medizinisches Personal und ein 
statistisch leicht erhöhtes Krebsrisiko 
hat, ist die für eine Anerkennung als 
Berufskrankheit notwendige überwie-
gend berufliche Ursache in den meisten 
Fällen nicht gegeben.

Werden elektromagnetische Strahlen 
im Wellenlängenbereich von Mobilte-
lefonen, WLAN, Radarstrahlung etc. 
auch als krebserzeugend angesehen? 
Und wenn ja, wie sieht ein aktiver 
Schutz für die Mitarbeiter aus?
Die Auswirkungen sind wissenschaftlich 
nicht eindeutig geklärt. Nähere Infor-
mationen zu dem Thema finden Sie im 
AUVA-Report „ATHEM-2 – Untersuchung 
athermischer Wirkungen elektromag-
netischer Felder im Mobilfunkbereich“, 
bestellbar unter www.auva.at/reports

?!
FAQ zu krebserzeugenden Arbeits stoffen: Die AUVA antwortet!
Im Rahmen des AUVA-Präventionsschwerpunktes „Gib Acht, Krebsgefahr!“ beantworten AUVA-Expertinnen und -Experten in jeder 
Ausgabe von SICHERE ARBEIT bis Ende 2020 häufig gestellte Leserfragen zum Thema krebserzeugende Arbeitsstoffe. 

Haben auch Sie Fragen? Dann senden Sie diese an FAQkrebsgefahr@auva.at!

Die Sammlung aller Fragen und Antworten zu krebserzeugenden Arbeitsstoffen können Sie auf der Webseite zum AUVA-Präventions-
schwerpunkt nachlesen: www.auva.at/krebsgefahr, Menüpunkt „Häufig gestellte Fragen (FAQ)“
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und Objektabsaugungen sorgen 
für die Erfassung der Schadstoffe 
direkt an der Entstehungsstelle.

In den Produktionshallen herrscht 
strenges Ess-, Trink- und Rauch-
verbot; den Beschäftigten stehen 
ein von der Fertigung getrennter 
Pausenraum und eine kleine Kü-
che sowie ein eigener Raucherbe-
reich zur Verfügung. Alle Behälter, 
Schränke und jene Bereiche, in 
denen mit gesundheitsgefährden-
den Arbeitsstoffen hantiert wird, 
sind mit Gefahrenhinweisen ge-
kennzeichnet, Bodenmarkierun-
gen weisen auf Gefahrenzonen 
hin. Direkt neben den Kästen zur 
Erstversorgung befinden sich die 
in Ordnern gesammelten Sicher-
heitsdatenblätter griffbereit zur 
Einsichtnahme. Außerdem sind 
alle Sicherheitsdatenblätter auf 
einem eigenen Laufwerk abge-
speichert und können von jedem 
Firmen-PC aus abgerufen wer-

den. Auch auf Arbeitsplatzhygi-
ene legt man großen Wert. Zwei 
Duschräume werden von den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern benutzt, bevor sie das 
Unternehmen verlassen. Für Pri-
vat- und Arbeitskleidung gibt es 
getrennte Spinde, die Reinigung 
der Schutzkleidung übernimmt 
eine Spezialfirma. Zusätzlich zur 
täglichen Reinigung der Werks-
hallen durch eigenes Personal 
wird ein professionelles Reini-
gungsunternehmen beauftragt, so 
Stassner: „Eine Objektreinigungs-
firma entstaubt in der Chemie-
verwiegung regelmäßig Behälter, 
Fensterbretter und Böden.“

Persönliche Schutzausrüstung ist 
nur für bestimmte Tätigkeiten wie 
Reinigungs- und Instandhaltungs-
arbeiten, z. B. bei Werkstoffwechsel, 
beim Tausch des Frostschutzmittels 
für den Kessel oder bei Staub ent-
wicklung notwendig. Laut Piringer 

wissen die Angestellten genau Be-
scheid, wofür sie welche persönli-
che Schutzausrüstung benötigen. 
Trotzdem könne es vorkommen, 
dass jemand darauf vergesse, sich 
entsprechend zu schützen. Darauf, 
dass die getroffenen Schutzmaß-
nahmen auch eingehalten werden, 
achten die für Arbeitssicherheit 
Zuständigen bei ihren wöchentli-
chen Rundgängen ■.

Mag. Rosemarie Pexa
Freie Journalistin und 
Autorin
r.pexa@chello.at

 Klinger Dichtungstechnik hat den 
AUVA-Präventionsschwerpunkt „Gib Acht, 
Krebsgefahr!“ zu krebserzeugenden Ar-
beitsstoffen zum Anlass genommen, die 
Sicherheitsdatenblätter aller im Betrieb 
vorhandenen Substanzen mit CMR-Eigen-
schaften zu erheben. Im Rahmen eines 
zweijährigen Substitutionsprojekts konnte 
der Großteil der CMR-Stoffe durch Alter-
nativen ersetzt bzw. ersatzlos gestrichen 
werden. Seither wird vor jeder Neuan-
schaffung geprüft, ob das Produkt CMR-
frei ist. Ein Monitoring sorgt dafür, dass 
bei einer Umstufung einer bisher nicht als 
CMR-Stoff geltenden Substanz rechtzeitig 
ein gesundheitlich unbedenkliches Alter-
nativprodukt beschafft werden kann. ■

 Klinger Dichtungstechnik produce 
industrial sealants. They took AUVA’s can-
cer prevention scheme “Gib Acht, Krebs-
gefahr!” as an opportunity to compile sa-
fety data sheets for all substances with 
carcinogenic, mutagenic and reprotoxic 
properties (CMR) that they use. A two-year 
substitution scheme has eliminated most 
CMR substances or replaced them with 
non-CMR alternatives. Prior to acquisiti-
on, every new product is now tested for 
its CMR properties. In case a substance 
initially regarded as non-CMR needs to be 
replaced, a monitoring scheme makes sure 
that a non-hazardous substitute is obtai-
ned in time. ■

 L’entreprise Klinger Dichtungstech-
nik a profité du programme de prévention 
de l’AUVA « Attention, risque de cancer ! », 
consacré aux agents cancérigènes sur le 
lieu de travail, pour rassembler les fiches 
de données de sécurité de toutes les sub-
stances CMR se trouvant dans l’entreprise. 
La plupart de ces substances ont pu être 
remplacées par des alternatives voire sim-
plement supprimées au cours d’un projet 
de substitution qui a duré deux ans. Dé-
sormais, on vérifie avant chaque nouvelle 
acquisition que le produit est dépourvu 
d’agents CMR. Un système de suivi assu-
re qu’en cas de reclassement d’une sub-
stance n’ayant pas été considérée comme 
CMR jusque-là, un produit alternatif ne pré-
sentant aucun risque pour la santé puisse 
être obtenu à temps. ■

ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY RÉSUMÉ
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Sicherer Umgang mit  
synthetischen Nanomaterialien 
am Arbeitsplatz

NANOTECHNOLOGIE 

Die Herstellung und die Verwendung von synthetischen Nanomaterialien haben 
stark zugenommen. Neben den damit verbundenen Chancen gilt es aber auch die 
dabei auftretenden Risiken und Gefahren – insbesondere Sicherheits- und Gesund-
heitsrisiken für die Beschäftigten – näher zu betrachten.

THOMAS FALTA

D
ie Herstellung und Ver-
wendung von Nano-
materialien bzw. Na-
noobjekten hat in den 

letzten Jahren stark zugenommen. 
Nanomaterialien werden  heute 
bereits in einer Vielzahl von An-
wendungen eingesetzt, da die 
enorme Verkleinerung der Nano-
objekte im Vergleich zu den Ur-
sprungsmaterialien zu völlig neuen, 
 verbesserten Produkteigenschaften 

führt [1, 2, 3]. Diese extrem gerin-
ge Größe der Nanoobjekte kann 
aber auch beträchtliche neue Ri-
siken und Gefahren für Umwelt 
und Gesundheit mit sich bringen. 
So können die – im Vergleich zu 
„normal-skaligen“ Substanzen – 
höhere Reaktivität und Mobilität 
der Nanoobjekte in Kombinati-
on mit ihrer Fähigkeit, leichter in 
den menschlichen Körper ein-
zudringen und sich im gesamten 

Organismus zu verteilen, zu einer 
erhöhten Toxizität führen [3]. Na-
noobjekte können dabei potenziell 
zelltoxisch, entzündlich, erbgut-
schädigend, reproduktionstoxisch 
und krebserzeugend wirken [3]. 
Aufgrund der großen Anzahl sowie 
der heterogenen toxikologischen 
Eigenschaften von Nanoobjekten 
ist eine Risikoeinschätzung für alle 
derzeit vorhandenen Nanoobjekte 
jedoch nicht möglich [3]. Um die 
Chancen und Risiken von Nano-
materialien und Nanotechnologien 
näher zu beleuchten und ein poli-
tisch-strategisches Gesamtkonzept 
zu entwickeln, haben Regierungen 
im deutschsprachigen Raum vor 
ca. zehn Jahren Nano-Aktionsplä-
ne in Auftrag gegeben. Der 2010 
veröffentlichte österreichische Ak-
tionsplan Nanotechnologie basiert 
dabei auf den Grundsätzen des 
Vorsorge- und Verursacherprinzips 
sowie auf Transparenz und enthält 
einige wesentliche Aktionsfelder 
zum Schutz von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern. Eines der 
wichtigsten Aktionsfelder ist da-
bei jenes der Information. Daher 
wurde – quasi als Folge des Nano-
Aktionsplans – die vom Bundesmi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, 
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Pflege und Konsumentenschutz 
betreute Nano-Informationsplatt-
form ins Leben gerufen. Sie hat 
zum Ziel, ein qualifiziertes, aus-
gewogenes und für interessier-
te Gruppen der Zivilgesellschaft 
verständliches sowie transparentes 
Informationsangebot zu Nanoma-
terialien und Nanotechnologien zu 
etablieren und dabei die relevanten 
Akteure bestmöglich zu vernetzen.

Breites Einsatzspektrum

Synthetische Nanomaterialien bzw. 
Nanoobjekte haben ein breites 
Einsatzspektrum. Sie werden ge-
zielt hergestellt, um bestimmte Ef-
fekte hervorzurufen und Produkte 
mit verbesserten Eigenschaften 
herstellen zu können. Der Begriff 
„Nanomaterial“ umfasst dabei 
„Nanoobjekte und ihre Agglome-
rate und Aggregate“ (NOAA), wo-
bei ein Nanoobjekt gemäß ISO/
TS 80004-2: 2015 als ein Material 
mit einer, zwei oder drei Dimen-
sionen im Nanomaßstab (das ist 
der Größenbereich von 1 bis 100 
Nanometer) definiert ist. Nano-
objekte mit einer Dimension im 
Nanomaßstab werden dabei als 
Nanoplättchen bezeichnet, solche 
mit zwei Dimensionen im Nano-
maßstab als Nanofasern und Nano-
objekte, deren Ausdehnung in allen 
3 Dimensionen im Nanomaßstab 
liegt, als Nanopartikel. Das weite 
Spektrum der Einsatzmöglichkei-
ten von synthetischen Nanoob-
jekten umfasst beispielsweise die 
Energieversorgung (z. B. in der So-
larzellentechnik zur Erhöhung der 
Energieausbeute), Landwirtschaft 
(z. B. zur Reduktion des Einsatzes 
von Agrochemikalien), Umwelt-
technik (z. B. Einsatz von nanos-
kaligen Edelmetallen wie Platin, 
Palladium und Rhodium in Auto-
abgaskatalysatoren, um den Ausstoß 
von Kohlenwasserstoffen, Kohlen-
monoxid und Stickoxiden stär-
ker als bisher zu senken), Medizin 

(z. B. Zerstörung von Tumorzellen 
mit magnetischen Nanoobjekten), 
Informations- und Sicherheits-
technik (z. B. Einsatz von Quan-
tenpunkten (nanoskalige Halblei-
termaterialien für Bildschirme, die 
schärfer und energieeffizienter sind 
als herkömmliche LCD-Bildschir-
me), Kunststofftechnik (z. B. zur 
Gewichtsreduktion und Verstei-
fung von Sportartikeln), Kosmeti-
ka (z. B. in Sonnenschutzcremes) 
sowie die Lackindustrie (z. B. für 
kratzfeste Autolacke und Metallic-
Lackierungen) [2, 3, 4].
Synthetische Nanoobjekte bzw. 
Nanomaterialien können anhand 
ihrer chemischen Zusammenset-
zung eingeteilt werden in Metalle 
und Metall-Oxide, Quantenpunk-
te (Quantum dots), bio-inspirierte 
Nanomaterialien sowie Nano-
materialien, die auf elementarem 
Kohlenstoff, organischen Polyme-
ren und Zellulose basieren [5].
Abbildung 1 zeigt elektronenmi-
kroskopische Aufnahmen sowie 
Modelle einiger Nanoobjekte [6]. 
Diese Abbildung wurde dem AU-
VA-Merkblatt M 310 „Nanotech-
nologien – Arbeits- und Gesund-
heitsschutz“ entnommen. Dieses 
bietet einen guten Überblick über 
Eigenschaften und potenziel-
le gesundheitliche Auswirkungen 
von Nanomaterialien und enthält 
Empfehlungen zum sicheren Um-
gang mit bzw. zur Messung von 
Nanomaterialien.

Sicherheits- und Gesund-
heitsrisiken durch syntheti-
sche Nanoobjekte

Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer können zusätzlich zur all-
gemeinen Hintergrundbelastung 
durch Nanoobjekte aus natürlichen 
und anthropogenen Quellen an ih-
ren Arbeitsplätzen auch syntheti-
schen sowie sogenannten „indust-
riellen“ – Nanoobjekten ausgesetzt 
sein, die bei industriellen Prozessen 

als unerwünschte Nebenprodukte 
entstehen. Während jedoch indust-
rielle Nanoobjekte (v. a. Schweiß-
rauch sowie Verbrennungsprodukte 
wie Dieselruße) seit vielen Jahren 
eine relevante Exposition am Ar-
beitsplatz darstellen, die eine Viel-
zahl von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern betreffen, stehen 
Herstellung und Anwendung vie-
ler synthetischer Nanoobjekte teil-
weise noch am Anfang [3]. Zudem 
können sich die Strukturen, Eigen-
schaften aber auch toxikologischen 
Wirkungen verschiedenartiger Na-
noobjekte erheblich voneinander 
unterscheiden [3]. Daher sind die 
für eine Risikobewertung benötig-
ten toxikologischen Daten zu syn-
thetischen Nanoobjekten oftmals 
nur beschränkt verfügbar [3].
Die potenziellen Gesundheitsri-
siken von Nanoobjekten hängen 
vor allem von ihrer Reaktivität, der 
Fähigkeit, die Körper- und Zell-
membranen zu durchdringen, und 
ihrer z. T. relativ langen Verweilzeit 
im menschlichen Körper ab [3]. 
Gemäß den „WHO Guidelines on 
protecting workers from potential 
risks of manufactured nanomate-
rials“ können synthetische Nano-
materialien damit in drei Gruppen 
unterteilt werden [7]:
	n Nanomaterialien mit spezifi-

scher Toxizität: Dies können 
Nanomaterialien mit hoher 
Löslichkeit sein, aber auch 
schwer lösliche Nanomateri-
alien mit hoher spezifischer 
Toxizität der chemischen 
Komponenten, aus denen sie 
bestehen.

	n einatembare, steife und bioper-
sistente Nanofasern

	n granuläre biopersistente Nano-
partikel, die zwar einatembar 
sind, jedoch nur eine gerin-
ge Löslichkeit und Toxizität 
aufweisen

Als besonders besorgniserregend 
gelten dabei biopersistente (d. h. im 
Körper verbleibende) Nanofasern 
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(z. B. multi-walled carbon nanotu-
bes), da sie in Analogie zu Asbestfa-
sern gesehen werden [2, 3].
Synthetische Nanoobjekte können 
auch nach dem physischen Zustand, 
in dem sie vorliegen, eingeteilt 
werden. Die drei wichtigsten phy-
sischen Zustände sind trockene Pul-
ver, in einer Flüssigkeit suspendierte 
sowie physikalisch an einen Feststoff 
gebundene Nanoobjekte [2]. Vie-
le synthetische Nanoobjekte (z. B. 
Metalle und Metall-Legierungen 
sowie Kohlenstoff-Nanoröhrchen) 
werden als trockene Pulver herge-
stellt. Während die Herstellung der 
Pulver in geschlossenen Reaktoren 
erfolgen kann und die entsprechen-
den Arbeitsplätze mit Absauganla-
gen ausgestattet werden können, 
kann es beim Hantieren und Wei-
terverarbeiten der Pulver zu den 
gewünschten Endprodukten zu ei-
ner signifikanten Freisetzung in die 
Umgebungsluft kommen [2]. Ne-
ben der Gefahr der Inhalation der 
so freigesetzten Nanoobjekte kann 
es damit auch zur Kontamination 
von Arbeitsflächen sowie der Klei-
dung und ggf. auch der Haut der 
arbeitenden Personen kommen [2].
Auch beim Hantieren mit syn-
thetischen Nanoobjekten, die in 
einer Flüssigkeit suspendiert sind, 

bestimmt die Art der Verarbeitung 
das Expositionsrisiko: Speziell beim 
Versprühen der Suspension (z. B. 
zum Beschichten einer  Oberfläche) 
ist eine Exposition von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 
möglich – und zwar sowohl gegen-
über dem flüssigen Aerosol, das die 
synthetischen Nanoobjekte enthält, 
aber auch gegenüber den bereits 
trockenen Nanoobjekten (wenn die 
Flüssigkeit verdampft ist) sowie ge-
genüber dem Dampf der Flüssigkeit 
[2]. Dagegen ist das Expositionsrisi-
ko bei anderen Bearbeitungsformen 
– wie z. B. simplem Rühren – deut-
lich geringer, da dabei zumeist in 
geschlossenen Gefäßen gearbeitet 
werden kann [2].
Synthetische Nanoobjekte, die phy-
sikalisch an einen Feststoff gebun-
den sind – d. h. entweder in das 
Bulk-Material gemixt werden, wie 
z. B. bei Composite-Materialien, 
oder als gehärtete Oberflächenbe-
schichtung aufgetragen werden – 
stellen ebenfalls ein eher geringes 
Expositionsrisiko dar, solange die 
Nanoobjekte nicht durch physika-
lische Bearbeitung bzw. Beanspru-
chung des Feststoffes (z. B. durch 
Schleifen, Bohren, Schneiden oder 
aber auch durch Bewitterung) frei-
gesetzt werden [2].

Informationen zum sicheren 
Umgang am Arbeitsplatz

Um einen sicheren Umgang von 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern mit synthetischen 
Nanomaterialien zu gewährleis-
ten, sollten präventiv geeignete 
Schutz-Maßnahmen getroffen 
und nano-spezifische Arbeits-
platzgrenzwerte definiert werden. 
Dieser präventive Ansatz ist ein 
wesentliches Element bei der Ver-
hütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten. In Österreich 
berät die AUVA – als größter Un-
fallversicherungsträger – Arbeit-
geber sowie Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Fragen rund 
um die Sicherheit in Betrieben. 
Im Sinne eines qualifizierten, aus-
gewogenen und verständlichen 
Informationsangebots erstellen 
seit 2011 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Abteilung Un-
fallverhütung und Berufskrank-
heitenbekämpfung der AUVA 
gemeinsam mit externen Exper-
tinnen und Experten Beiträge zu 
Nanotechnologien und Arbeitssi-
cherheit, die im Bereich „Arbeits-
welt“ der Nano-Informations-
plattform (NIP, www.nanoinfor-
mation.at) veröffentlicht werden. 
So konnte die NIP-Arbeitsgrup-
pe „Arbeitswelt“ letztes Jahr 
nicht nur einen Artikel über den 
aktuellen Stand zum Thema Ar-
beitsplatzgrenzwerte von Nano-
materialien erstellen, sondern sich 
auch dem Thema Nanofasern und 
Faserstäube widmen. 
Dieses Thema weist von den klas-
sischen Nanomaterialien auch 
schon in die Zukunft – nämlich 
in Richtung der sogenannten 
„Advanced Materials“, die das 
Thema der nächsten Sitzung der 
NIP-AG „Arbeitswelt“ sind. Bei 
der Gruppe der „Advanced Mate-
rials“ handelt es sich um Materi-
alien mit neuen oder verbesserten 
Eigenschaften und einer – im Ver-

Abbildung 1: Elektronenmikroskopische Aufnahmen sowie Modelle einiger Nanoobjekte [6].

NANOTECHNOLOGIE
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 Die Herstellung und Verwendung 
von synthetischen Nanomaterialien haben 
stark zugenommen, da diese aufgrund 
neuer bzw. verbesserter Eigenschaften 
eine Vielzahl von Hightech-Anwendungen 
ermöglichen. Neben den dadurch ent-
stehenden Chancen gilt es aber auch die 
dabei auftretenden Gefahren näher zu 
betrachten. Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sind dabei besonders hohen 
Sicherheits- und Gesundheitsrisiken aus-
gesetzt, da sie mit freien – also nicht an 
eine Matrix gebundenen – Nanoobjekten in 
Kontakt kommen können, die leicht in den 
menschlichen Körper gelangen können. 
Um einen sicheren Umgang mit syntheti-
schen Nanomaterialien am Arbeitsplatz zu 
gewährleisten, sollten präventiv geeignete 
Schutz-Maßnahmen getroffen, nano-spe-
zifische Arbeitsplatzgrenzwerte definiert 
sowie ein qualifiziertes und verständliches 
Informationsangebot – wie es z. B. die 
Nano-Informationsplattform bietet – zur 
Verfügung gestellt werden. ■

 The production and use of manu-
factured nanomaterials has increased sig-
nificantly, since these enable a large num-
ber of high-tech applications due to new 
or improved properties. In addition to the 
resulting opportunities, it is also important 
to take a closer look at the dangers invol-
ved. Employees are particularly exposed to 
high safety and health risks because they 
can come into contact with free – i.e. not 
bound to a matrix – nano-objects that can 
easily get into the human body. To ensure 
safe handling of manufactured nanoma-
terials at the workplace, appropriate pre-
ventive measures should be implemented, 
nano-specific workplace limits should be 
defined, and qualified information – as of-
fered by the Nano-information platform – 
should be provided. ■

 La production et l’utilisation de 
nanomatériaux synthétiques ont fortement 
augmenté, puisque ceux-ci permettent, en 
raison de leurs nouvelles propriétés ou de 
l’amélioration des propriétés existantes, 
de nombreuses applications high-tech. Si 
cette évolution porte avec elle de nouvelles 
opportunités, il faut également considérer 
les nouveaux risques engendrés. Les em-
ployés sont exposés à des risques parti-
culièrement élevés en termes de sécurité 
et de santé puisqu'ils peuvent se retrouver 
en contact avec des nanoparticules libres – 
c’est-à-dire non liées à une matrice – pou-
vant facilement s'introduire dans le corps 
humain. Pour manipuler les nanomatériaux 
synthétiques en toute sécurité sur le lieu 
de travail, il convient de prendre des me-
sures de protection préventives adaptées, 
de définir des valeurs seuils spécifiques 
aux nanomatériaux sur le lieu de travail et 
de mettre à disposition des informations 
claires et qualifiées, comme le fait p. ex. la 
Nano-Informationsplattform en Autriche. ■

ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY RÉSUMÉ

DI Dr. Thomas Falta
AUVA-Hauptstelle
Abteilung für Unfallverhütung und Berufs-
krankheitenbekämpfung
thomas.falta@auva.at

gleich zu herkömmlichen Materi-
alien – überlegenen Funktionali-
tät [8]. Diese Gruppe von Materi-
alien umfasst sowohl synthetische 
Nanomaterialien als auch durch 
Nanomaterialien verbesserte Pro-
dukte (wie z. B. mit Nanoobjek-
ten verstärkte Composite-Ma-
terialien), aber auch Materialien 
außerhalb des Nanomaßstabs, de-
ren neue bzw. verbesserte Eigen-
schaften auf nicht größenbasierten 
Merkmalen beruhen [8]. 

Durch die große Vielfalt an Ma-
terialien, die unter dem Begriff 
„Advanced Materials“ zusam-
mengefasst sind, ergibt sich auch 
für die Arbeitssicherheit eine Fül-
le an neuen Themengebieten, die 
es zukünftig zu bearbeiten gilt. ■
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Risiken beherrschen und 
minimieren (Teil 2)

RISIKOMANAGEMENT 

Risikomanagement und Risikobeurteilung sind Begriffe, die in der Praxis in vielen 
Unternehmen und Organisationen an Bedeutung gewinnen. Doch wie kann es ge-
lingen, das Risiko zu beherrschen und zu minimieren? In Teil 1 (siehe SICHERE 
ARBEIT 4/2020, Seite 40 ff.) stand Risikomanagement als Führungsaufgabe im 
Fokus. In diesem Teil geht es um die Risikobeurteilung von Maschinen.

STEFAN KRÄHAN

F
ür die Durchführung ei-
ner Risikobeurteilung 
von Maschinen wird 
von Herstellern die eu-

ropäisch harmonisierte Norm 
ÖNORM EN ISO 12100 (Sicher-
heit von Maschinen – Allgemeine 
Gestaltungsleitsätze – Risikobe-
urteilung und Risikominderung) 
herangezogen. Sie enthält einen 
Leitfaden zur Risikobeurteilung 
sowie im Anhang Checklisten von 
Gefährdungen und Belastungen, 
die für eine Risikobeurteilung des 
Herstellers sehr hilfreich sind. Fol-
gende Punkte müssen im Rahmen 

einer Risikobeurteilung von Ma-
schinen beachtet werden:
	n Festlegen der Grenzen der 

Maschine
	n Identifizieren der Gefähr-

dungen 
	n Risikoeinschätzung
	n Risikobewertung
	n Festlegen von Maßnahmen 

Zu den Grenzen einer Maschine 
gehören:
	n Verwendungsgrenzen
	n räumliche Grenzen
	n zeitliche Grenzen
	n weitere Grenzen

In Bezug auf Verwendungsgren-
zen von Maschinen sind folgende 
Überlegengen anzustellen:

a) die unterschiedlichen Lebens-
phasen einer Maschine (be-
stimmungsgemäße Verwendung, 
Wartung, Instandhaltung, Rüs-
ten, Störungsbehebung, un-
terschiedliche Betriebsarten, 
Störungsbehebung, Transport, 
Montage, Installation, Außerbe-
triebnahme, Demontage, Ent-
sorgung … ) 
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b) Eingriffsmöglichkeiten durch 
den Anwender bzw. Anzahl der 
Bedienplätze

c) Ausbildung für den Anwender 
in Hinblick auf spezielle Schu-
lungen

Zu den räumlichen Grenzen ge-
hören:
a) Bewegungsraum
b) Platzbedarf von Personen
c) Wechselwirkungen zwischen 

Mensch und Maschine
d) Schnittstelle Maschine/Energie-

versorgung
 
Unter zeitlichen Grenzen ist zu 
verstehen:
a) Grenze der Lebensdauer der 

Maschine und/oder einiger ih-
rer Bauteile

b) empfohlene Wartungsintervalle

Zu den weiteren Grenzen zählen: 
a) Mindest-/Höchsttemperaturen,
b) Eigenschaften von zu verarbei-

tenden Materialien
c) besonderer Grad an Sauberkeit

Der nächste Verfahrensschritt ist 
die Ermittlung von Gefährdungen 
in den einzelnen Bereichen. Dazu 
zählen neben den mechanischen, 
chemischen, elektrotechnischen 
und steuerungstechnischen Ge-
fährdungen auch die Belastungen 
durch Lärm und Vibrationen so-
wie ergonomische Anforderungen, 
die zu berücksichtigen sind. Im 
nächsten Schritt ist für jede Ge-
fährdungssituation eine Risikoein-
schätzung durchzuführen. Das mit 
einer bestimmten Gefährdungssi-
tuation zusammenhängende Risiko 
hängt von folgenden Elementen ab:

Schadensausmaß:
a) Ausmaß der Verletzungen/Ge-

sundheitsschädigung (z. B. leicht, 
schwer, tödlich)

b) Schadensumfang (z. B. eine Per-
son oder mehrere Personen be-
troffen)

	n Eintrittswahrscheinlichkeit des 
Schadens

	n Gefährdungsexposition von 
Personen (exponierte Perso-
nengruppen)

	n Eintritt von Gefährdungsereig-
nissen

	n Möglichkeiten zur Vermeidung 
oder Begrenzung

	n Art, Häufigkeit und Dauer der 
Gefährdungsexposition 

Die Einschätzung jeder Gefähr-
dungsexposition bzw. Gefähr-
dungssituation erfordert eine Ana-
lyse aller Betriebsarten und aller 
Lebensphasen der Maschine. Ins-
besondere muss die Analyse das Er-
fordernis eines Zugangs während 
Einrichtung, Einlernen (Teachen), 
Umrüstung oder Prozesskorrek-
tur, Reinigung, Fehlersuche und 
Instandhaltung berücksichtigen. 
Die Risikoeinschätzung muss auch 
Aufgaben berücksichtigen, für die 
Schutzmaßnahmen zeitweilig auf-
gehoben werden müssen.

Unterschiedliche Verfahren 
zur Risikoeinschätzung

Die Verfahren, die im Rahmen der 
Risikoeinschätzung herangezogen 
werden können, sind vielfältig. Da-
bei können qualitative, quantitative 
oder semi-quantitative Verfahren 
zum Einsatz kommen. Bei der qua-
litativen Methode wird das Risiko 
ohne Zugrundelegung eindeutig 
definierter Größen beschrieben. 
Dabei werden Kennwörter wie 
„gering“, „hoch“, „selten“ oder 
„häufig“ verwendet. Bei der quan-
titativen Variante wird hingegen das 
Risiko unter Zugrundelegung von 
definierten Bezugsgrößen definiert, 
wie zum Beispiel der Eintrittshäu-
figkeit (Ereignisse pro Zeiteinheit, 
absolut oder prozentuell) und der 
Auswirkung des Ereignisses, wel-
ches meist monetär bewertet wird. 
Bei einer semi-quantitativen Me-
thode werden Kennzahlen, wie 

es zum Beispiel bei einer FMEA-
Analyse (FMEA = Fehlermöglich-
keits- und Einflussanalyse) der Fall 
ist, herangezogen. FMEA verwen-
det die Risikoprioritätszahl (RPZ) 
zur Risikoeinschätzung. Die Ma-
schinenrichtlinie geht nicht auf die 
Verfahren der Risikoeinschätzung, 
die ein Hersteller zu verwenden 
hat, ein. Ganz allgemein können 
folgende Verfahren für eine Risi-
koeinschätzung zur Anwendung 
kommen:
	n Brainstorming
	n Frühinformationssysteme
	n Szenariotechnik
	n Fehlermöglichkeits- und Ein-

flussanalyse (FMEA)
	n Fehlerbaumanalyse (FTA)
	n Ereignisbaumanalyse (ETA)
	n Checklisten, Prüflisten
	n Schadensfalldatenbank
	n Walkthrough
	n Befragungen
	n Analyse von Dokumenten
	n Recherchen (Märkte, Trends, 

Technologie, Compliance …)
	n Risikomatrix
	n Risikographen
	n HAZOP (HAZard and OPera-

bility analysis)
	n HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Points)
	n Bow-Tie-Analyse
	n What-if-Analyse oder SWIFT-

Analyse (Structured What-if 
Technique)

In der Praxis haben sich im Zu-
sammenhang mit Maschinen zur 
Risikoeinschätzung die Verfahren 
der FMEA, eine Risikomatrix, der 
Einsatz von Checklisten oder das 
Heranziehen von Risikographen 
als geeignet gezeigt.

FMEA 

Unter der Fehler-Möglichkeits-
Einfluss-Analyse (FMEA) versteht 
man ein strukturiertes, im Team 
durchzuführendes Verfahren. Dabei 
werden unterschiedliche mögliche 
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Gefährdungen erfasst und mit ei-
ner sogenannten Risikoprioritäts-
zahl (RPZ) versehen. Diese Risi-
koprioritätszahl (RPZ) ist von drei 
Einflussfaktoren abhängig: 

	n Bedeutung, bezieht sich auf 
die Schwere einer auftretenden 
Verletzung

	n Auftretenswahrscheinlichkeit 
eines Ereignisses

	n Entdeckungswahrscheinlich-
keit 

RPZ = B × A × E 

Die einzelnen Zahlenwerte für B, 
A und E entnehmen Sie der Ab-
bildung 1. 

Jeder einzelne Parameter ist nach 
einer Skala von 1 bis 10 zu bewer-
ten. Die Höchstsumme der Risiko-
prioritätszahl (RPZ) hat demnach 
den Wert 1000. Im Rahmen der 
Risikoeinschätzung ist den jeweili-
gen Gefährdungen ein Zahlenwert 
zuzuordnen. Danach wird im Rah-
men der Maßnahmenfestlegung 
beurteilt, inwieweit eine Hand-
lung zur Minderung des Risikos 
notwendig wird. Ein Vorteil dieser 
Variante bzw. Methode besteht da-
rin, dass anschaulich die Höhe des 
jeweiligen Risikos dargestellt wer-
den kann. Je höher der Zahlenwert, 
desto größer das Risiko und des-
to aufwendigere Maßnahmen zur 
Risikominderung müssen gewählt 
werden.

Risikomatrix

Eine weitere in der Praxis gerne 
 genutzte Variante zur Risikoein-
schätzung von Maschinen ist das 
Verfahren mithilfe der Risiko-
matrix. Dabei handelt es sich um 
eine zweidimensionale Darstel-
lung, bei der auf einer Achse das 
 Scha dens ausmaß, auf der anderen 
die Eintrittswahrscheinlichkeit auf-
getragen wird (siehe Abbildung 2). 

Dabei bedeutet die Farbe Rot ein 
hohes Risiko. Dieses muss bevor-
zugt durch konstruktive Maß-
nahmen reduziert werden. Nur in 
Einzelfällen, wenn es der Prozess 
(Arbeitsprozess) nicht zulässt, dür-
fen andere Maßnahmen zur Risi-
kominderung herangezogen wer-
den. Die Farbe Gelb bedeutet ein 
geringeres Risiko als Rot. Dieses 
kann entweder konstruktiv oder 
durch technische Schutzmaßnah-
men reduziert werden. Mit der 
Farbe Grün werden Restrisiken 
gekennzeichnet, die keine weite-
ren (konstruktiven) Maßnahmen 
erfordern. Dennoch können qua-
litätssichernde Maßnahmen oder 
eine persönliche Schutzausrüstung 
erforderlich sein.

Vorsicht: Konstruktive Maßnah-
men sind nicht zwangsläufig quan-
titativ messbar.
Beispiel: Ein Risiko durch Quet-
schen muss grundsätzlich durch 
einen Eingreifschutz oder ausrei-
chende Abstände verhindert wer-
den. Dies gilt z. B. in den Feldern 
3 A und 3 B der Risikomatrix.

Technische Schutzmaßnahmen in 
Verbindung mit einer Steuerung 
(Sicherheitsfunktionen) sind durch 
die geforderte Sicherheitsintegrität 
(SIL oder PL) qualitativ und quan-
titativ messbar.
Beispiel: in 3 A kann ein SIL 3 bzw. 
PL e erforderlich sein, dagegen in 
3 B ein SIL 2 oder PL d.
Die Definition des Schadensaus-
maßes und der Eintrittswahr-
scheinlichkeit zeigt Abbildung 3. 

Risikographen

Neben den bisher kurz beschrie-
benen Varianten werden häufig 
auch Risikographen zur Risiko-
einschätzung herangezogen. Risi-
kographen findet man häufig auch 
in europäisch harmonisierten Nor-
men. Ein Beispiel eines Risikogra-

phen findet sich in der europäisch 
harmonisierten Norm ÖNORM 
EN ISO 13849-1 (Sicherheit von 
Maschinen – Sicherheitsbezoge-
ne Teile von Steuerungen – Teil 1: 
Allgemeine Gestaltungsleitsätze). 
Ein solcher ist in Abbildung 5 dar-
gestellt. In dieser Norm wird der 
Risikograph zur qualitativen Ein-
schätzung der Sicherheitssteue-
rungsarchitektur verwendet.

Risikobewertung

Im Anschluss an die Risikoein-
schätzung folgt die Risikobewer-
tung. Bewertet wird, inwieweit 
Maßnahmen notwendig werden 
oder nicht. Ein Maß dafür, ob 
Maßnahmen gesetzt werden müs-
sen, ist in Normen, Merkblättern 
oder Regeln der Technik enthalten. 
Eine Norm muss nicht eingehalten 
werden, aber das Niveau der Norm 
ist zu erfüllen. Wenn der Hersteller 
der Ansicht ist, dass Maßnahmen 
gesetzt werden müssen, sind diese 
in der vorgesehenen Hierarchie 
umzusetzen. Die Reihenfolge an 
Maßnahmen ist so festgelegt, dass 
konstruktive vor technischen, or-
ganisatorischen und persönlichen 
Handlungen seitens des Herstellers 
zu setzen sind. 
Wenn zum Beispiel eine techni-
sche Maßnahme, wie das Anbrin-
gen einer Schutzeinrichtung vor 
einer Gefahrenstelle, gesetzt wird, 
dann ist nach der Durchführung 
dieser Maßnahme eine neuerliche 
Bewertung der Schutzeinrichtung 
durchzuführen. Dabei geht es da-
rum, ob diese Schutzmaßnahme 
zu einer akzeptablen Reduktion 
des Risikos geführt hat. Falls nicht, 
oder für den Fall, dass eine neuer-
liche Gefährdung hinzugekommen 
ist, müssen Gegenmaßnahmen zur 
Reduktion des Risikos getroffen 
werden. Das akzeptable Restrisi-
ko ist jenes, welches der Hersteller 
oder sein Bevollmächtigter ver-
antworten muss. Ein Maß für das 

RISIKOMANAGEMENT 
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zulässige Restrisiko ist in Normen, 
falls vorhanden, beschrieben bzw. 
enthalten. Das Verfahren der Ri-
sikobeurteilung im Rahmen der 
Maßnahmenwahl ist als iteratives 
Verfahren zu sehen.
Generell ist festzuhalten, dass bei 
einer Risikobeurteilung nicht bei 
jeder Betrachtung der Maßnah-
me bei der jeweiligen Gefährdung 
das Ergebnis „Restrisiko ist gleich 
null“ oder „kein Restrisiko mehr 
vorhanden“ herauskommt!
Abschließend ist festzuhalten, dass 
bei der Ermittlung von Gefähr-
dungen im Rahmen einer Risi-
kobeurteilung die Maschine oder 
das Arbeitsmittel noch ohne fol-
gende Maßnahmen zu bewerten 

ist. Die Maßnahmen sind dann die 
entsprechenden Lösungen, die zu 
einer Risikominderung der jewei-
ligen Gefahrenstelle führen. Wenn 
es zu einem unerwünschten Ereig-
nis, Schadensfall oder Arbeitsunfall 
kommt, dann wird eine mögliche 
Unfallerhebung sehr genau anhand 
der vorgelegten Analyse durchge-
führt. 

Fachseminare zur Risikobe-
urteilung

Wie schon oben angesprochen, 
gibt es im Großen und Ganzen kei-
ne „falschen“ Risikobeurteilungen, 
Evaluierungen oder Gefahrenana-
lysen, sondern nur Überlegungen 

bzw. Analysen, die nicht zeitnah 
durchgeführt worden sind. Na-
türlich ist schon festzuhalten, dass 
naheliegende Gefährdungen zu er-
fassen und entsprechende Maßnah-
men zu setzen sind. Dabei ist die 
Kenntnis von Regeln der Technik 
wie Normen und Merkblättern so-
wie Informationen von Interessen-
vertretungen von großem Vorteil.

Abschließend ist festzuhalten, dass 
im Rahmen der Prävention die 
Hauptstelle der AUVA und dabei 
insbesondere die Fachgruppe Ma-
schinensicherheit Fachseminare 
zum Thema Risikobeurteilung von 
Maschinen anbietet. Speziell das 
Thema der Risikobeurteilung ist 

Berechnung der Risikoprioritätszahl
Bedeutung der Schwere 

Bedeutung (B) 

Auswirkung Bedeutung der Auswirkung R

Gefährdung ohne Vorwarnung sehr hohe Bedeutung – gefährdet die Sicherheit des Bedieners 10

Gefährdung ohne Vorwarnung hohe Bedeutung – gefährdet die Sicherheit des Bedieners 9

Sehr hoch Ausfallszeit von mehr als 8h 8

hoch Ausfallszeit von 4 bis 8h 7

mittelmäßig Ausfallszeit von 2 bis 4 h 6

wenig Ausfallszeit von 30 min bis 2 h 5

sehr wenig Ausfallszeit von 10 bis 30 min 4

gering Ausfallszeit von bis zu 10 min 3

sehr gering Weder Ausfallszeit noch Produktion von fehlerhaften Teilen 2

keine 
Einstellmaßnahmen oder anderer Prozessüberwachungen können 
während des laufenden Betriebes durchgeführt werden

1

Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Gefährdungssituation 

Auftreten (A) 

Wahrscheinlichkeit von Fehlern Merkmal: mögliche Fehler während der Produktionsstunden R

Fehler tritt jede Stunde auf 1 Fehler in einer Stunde 10

Fehler tritt jede Schicht auf 1 Fehler in 8 Stunden 9

Fehler tritt jeden Tag auf 1 Fehler in 24 Stunden 8

Fehler tritt jede Woche auf 1 Fehler in 80 Stunden 7

Fehler tritt jeden Monat auf 1 Fehler in 350 Stunden 6

Fehler tritt alle 3 Monate auf 1 Fehler in 1000 Stunden 5

Fehler tritt alle 6 Monate auf 1 Fehler in 2500 Stunden 4

Fehler tritt jedes Jahr auf 1 Fehler in 5000 Stunden 3

Fehler tritt alle 2 Jahre auf 1 Fehler in 10000 Stunden 2

Fehler tritt alle 5 Jahre auf 1 Fehler in 25000 Stunden 1
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für viele Unternehmen von beson-
derem Interesse, da in diesen Fach-
seminaren nicht nur die theoreti-
schen Aspekte behandelt werden, 
sondern auch der Praxisteil einen 
breiten Bereich einnimmt, in dem 

vor allem Lösungskonzepte darge-
stellt werden. Sollte Ihr Interesse 
geweckt worden sein, informieren 
Sie sich näher auf der Website der 
AUVA unter www.auva.at/sicher-
heitschulung. ■

RISIKOMANAGEMENT 

Möglichkeit der Entdeckung eines möglichen Ereignisses 

Entdeckung (E) 

Entdeckung Merkmal R

sehr gering Ein möglicher Fehler wird nicht erkannt. 10

gering Ein möglicher Fehler wird nur sehr schwer erkannt. 7

mittelmäßig Ein möglicher Fehler wird unter gewissen Umständen erkannt. 5

hoch Ein möglicher Fehler wird vielleicht erkannt. 3

sehr hoch Ein möglicher Fehler wird mit ziemlicher Sicherheit erkannt. 1

Schadensausmaß

Einstufung Beschreibung

4
eine tödliche oder bedeutende irreversible Verletzung; bedeutet, dass es schwierig sein wird, 
gleiche Arbeit nach Heilung beizubehalten, wenn Heilung überhaupt möglich ist

3
bedeutet eine größere oder irreversible Verletzung, die derart ausfällt, dass es möglich ist, die 
gleiche Arbeit nach Heilung beizubehalten, z. B.: gebrochene Gliedmaßen heilen nie wieder so 
zusammen wie vor dem Bruch, daher irreversibel!

2
eine reversible Verletzung, einschließlich schwerer Fleischwunden, Stichwunden und schwerer 
Quetschungen; bedeutet, dass es der Behandlung durch einen Mediziner bedarf

1
eine kleinere Verletzung, einschließlich Schrammen und kleiner Quetschungen; bedeutet, dass es 
der Behandlung im Rahmen Erster Hilfe bedarf

Die Risikomatrix

Eintrittswahrscheinlichkeit

Schadensausmaß A wahrscheinlich B möglich C unwahrscheinlich

4 irreversibel:
Tod, Verlust eines Auges oder Arms

3 irreversibel:
gebrochene Gliedmaßen, Verlust von 
Finger(n)

2 reversibel:
Behandlung durch einen Mediziner 
erforderlich

1 reversibel:
Erste Hilfe erforderlich

Abbildung 1: Die RPZ wird nach der Formal RPZ = B × A × E ermittelt.

Abbildung 2: Die Risikomatrix

Normalbetrieb oder Instandhaltung; eher selten (< 1-mal pro Schicht, < 1-mal pro Tag)
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 Wie kann man das von Maschinen-
und Anlagen ausgehende Risiko beherr-
schen und minimieren? Der Autor zeigt die 
normativen Rahmenbedingungen auf und 
beschreibt die gängigen Verfahren der Ri-
sikobeurteilung. ■

 How control and minimize the risk 
that emanates from machines and plant fa-
cilities? The author explains the normative 
framework and describes common practi-
ces of risk assessment. ■

 Comment maîtriser et minimiser le 
risque causé par les machines et les instal-
lations ? L’auteur présente les conditions-
cadres normatives et décrit les procédures 
habituelles de l'évaluation des risques. ■

ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY RÉSUMÉ

DI Stefan Krähan
AUVA-Hauptstelle
Abteilung für Unfallverhü-
tung und Berufskrankheiten-
bekämpfung
stefan.kraehan@auva.at

Eintrittswahrscheinlichkeit

Einstufung Mögliche Bestimmung mittels der Risikoelemente 

wahrscheinlich
(hoch)

Gefährdungsexposition: Normalbetrieb; häufig (> 1-mal pro Schicht, mehrmals pro Tag)
Eintritt von Gefährdungsereignissen: unerwartetes Ereignis; Stress (Zeitdruck)
Möglichkeiten zur Vermeidung: angelerntes oder qualifiziertes Personal; keine plötzlichen oder schnellen 
Bewegungen; ausreichender Arbeitsraum

möglich (mittel)

Gefährdungsexposition: Normalbetrieb oder Instandhaltung; eher selten (< 1-mal pro Schicht, < 1-mal pro 
Tag)
Eintritt von Gefährdungsereignissen: bewusstes Ereignis und damit verbundenes Handeln
Möglichkeiten zur Vermeidung: qualifiziertes Personal; keine plötzlichen oder schnellen Bewegungen

unwahrscheinlich
(niedrig)

Gefährdungsexposition: Reparatur; selten (< 1-mal pro Woche oder Monat)
Eintritt von Gefährdungsereignissen: bewusstes Ereignis, und damit verbundenes Handeln
Möglichkeiten zur Vermeidung: qualifiziertes Personal; keine plötzlichen oder schnellen Bewegungen

Risikoelemente und typische Einflussfaktoren

Risikoelemente Typische Einflussfaktoren

Gefährdungsex-
position

 n Notwendigkeit des Zugangs zum Gefährdungsbereich (für Normalbetrieb, Korrektur einer Fehlfunktion, Instandhaltung …)
 n Art des Zugangs (z. B. manuelle Materialzuführung)
 n Zeit, die im Gefährdungsbereich verbracht wird
 n Häufigkeit des Zugangs

Eintritt von 
Gefährdungs-
ereignissen

 n Vorhersagbarkeit des Verhaltens von Bauteilen der Maschine (Zuverlässigkeitsdaten, die Unfallgeschichte …)
 n vorhersehbare Merkmale menschlichen Verhaltens (Stress, fehlendes Bewusstsein in Bezug auf die Gefährdung …)
 n Daten über Gesundheitsschädigungen
 n Risikovergleiche 

Möglichkeiten 
zur Vermeidung 
oder Begrenzung 
eines Schadens

 n qualifiziertes oder angelerntes Personal
 n Risikobewusstsein und praktische Erfahrung
 n die menschliche Fähigkeit, Schaden zu vermeiden oder zu begrenzen (durch Reflexe, Beweglichkeit, Möglichkeiten 
des Entkommens)

 n Geschwindigkeit der möglichen gefahrbringenden Bewegung: plötzlich, schnell oder langsam 

Abbildung 3: Definition des Schadensausmaßes und der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie Risikoelemente und typische Einflussfaktoren 

Abbildung 4 : Beispiel 
eines Risikographen in 
der europäisch harmo-
nisierten Norm ÖNORM 
EN ISO 13849-1 



42 SICHERE ARBEIT

Das neue  
Strahlenschutzgesetz 2020

STRAHLENSCHUTZ

Nach 51 Jahren ist es nun so weit. Mit 1. August 2020 ist ein neues, überarbeitetes 
Strahlenschutzgesetz in Kraft getreten, das StrSchG 2020, und mit ihm eine Reihe 
geänderter und zusammengefasster Verordnungen. Eine gänzlich neue Verordnung, 
die Radonschutzverordnung, steht (zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels) 
noch aus. Was bleibt, was ändert sich? Welche Auswirkungen ergeben sich beim 
Umgang mit Strahlenquellen?

EMMERICH KITZ
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M
it 1. August 2020 
ist ein neues, über-
arbeitetes Strahlen-
schutzgesetz samt 

neuer Verordnungen in Kraft ge-
treten. Neu bzw. anders geregelt 
werden:
	n Tätigkeiten mit einer Expo-

sition zwecks nicht-medizini-
scher Bildgebung

	n Verbraucherprodukte, die 
radioaktive Stoffe enthalten

	n Tätigkeiten mit natürlich 
vorkommenden radioaktiven 
Materialien (NORM)

	n Expositionen aufgrund konta-
minierter Waren und radioak-
tiver Altlasten 

	n Schutz vor Radon

Welche Verordnung regelt 
was?

Die Struktur an Verordnungen 
zum StrSchG wurde vereinfacht. 

Die AllgStrSchV 2020 regelt weite 
Bereiche des Strahlenschutzes im 
Detail einschließlich natürlicher 
Strahlenquellen (bisher  NatStrV) 
sowie den Strahlenschutz des flie-
genden Personals (bisher FlP-
StrSchV). Geblieben ist, in eine 
Neufassung gegossen, die Inter-
ventionsverordnung (IntV 2020). 
Die bisherige Strahlenschutzpass-
Gebührenverordnung entfällt zur 
Gänze. Die medizinische Strahlen-
schutzverordnung (MedStrSchV) 
wurde schon 2018 umfassend no-
velliert. Hier wurden aktuell nur 
kleinere Anpassungen vorgenom-
men. Die Radioaktive-Abfälle-
Verbringungsverordnung aus 2009 
wurde novelliert und bleibt eine ei-
genständige Verordnung. Neu gere-
gelt wird der Schutz vor natürlich 
auftretendem Radon. Dafür ist eine 
eigene Verordnung vorgesehen, die 
Radonschutzverordnung (RnV). 
Zum Zeitpunkt der Verfassung die-

ses Artikels ist diese noch nicht in 
Kraft. 

Expositionssituationen

Man unterscheidet rechtlich drei 
Arten von Situationen der Expo-
sition:
1. Bestehende Expositionssituation 
2. Geplante Expositionssituation 
3. Notfallexposition 
Eine bestehende Expositionssitu-
ation ist schon vorhanden, soll 
aber in Hinkunft einer behördli-
chen Kontrolle unterworfen wer-
den. Typischerweise sind das u. a. 
Expositionen durch Radon oder 
Expositionen durch natürlich vor-
kommende radioaktive Materialien 
beispielsweise bei deren Ableitung. 
Eine geplante Expositionssituation 
kann tatsächlich oder nur poten-
ziell existieren, d. h. Bedienungs-
fehler oder Versagen technischer 
Ausrüstung sind miteingeschlossen. 
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Übersicht über die Ausbildungsmodule der Strahlenschutzausbildung gemäß Anlage 18, Abschnitt C für den nicht-medizinischen Bereich. UE sind die Übungseinhei-
ten, die Werte in Klammern geben an, wie viele davon Übungen sein müssen.

Übersicht über die Ausbildungsmodule der Strahlenschutzausbildung gemäß Anlage 18, Abschnitt A für den medizinischen und Abschnitt B für den veterinärmedizini-
schen Bereich. UE sind die Übungseinheiten, die Werte in Klammern geben an, wie viele davon Übungen sein müssen.

Technische Strahlenschutzausbildung
§ 80 u. § 81 (Entsorgungsanlagen) AllgStrSchV 2020 und Anl. 18, Abschnitt C

Grundausbildung Z 1: 18 UE (4 Ü)

S
p
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ie

ll Strahlengeneratoren und umschlos-
sene radioaktive Quellen

Z 2: 15 UE (3 Ü) ++ Hochradioaktive umschlossene 
Quellen (HASS)

Z 5: 8 UE (2 Ü)

Offene radioaktive Stoffe Z 3: 16 UE (5 Ü)

Natürlich vorkommende radioaktive 
Stoffe (NORM)

Z 4: 15 UE (5 Ü)

Medizinische Strahlenschutzausbildung
§ 79 AllgStrSchV 2020 und Anl. 18, Abschnitt A und B (Veterinär)

Grundausbildung Z 1: 25 UE (4 Ü)
Z 1: 22 UE (4 Ü)

S
p

ez
ie

ll Röntgen- bzw. ionisierende 
Strahlung

Diagnose Z 2: 14 UE (3 Ü)
Z 2: 12 UE (2 Ü)Interventionsradiologie

Therapie
Z 4: 12 UE (4 Ü)
Z 4: 12 UE (2 Ü)

Offene radioaktive Stoffe
Diagnose Z 3: 14 UE (4 Ü)

Z 3: 12 UE (2 Ü)Therapie
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Zu den geplanten Expositionssitu-
ationen zählen: 
	n alle Tätigkeiten und Arbeiten 

im Sinne dieses Gesetzes
	n eine berufliche Exposition 

durch kosmische Strahlung 
(fliegendes Personal)

	n eine Radonexposition am Ar-
beitsplatz, wenn eine effektive 
Dosis von mehr als 6 mSv 
pro Jahr für eine Arbeitskraft 
erwartbar ist

	n und in seltenen Fällen beste-
hende Expositionssituationen 
durch kontaminierte Waren 
und Altlasten mit einem 
rechtlich Verantwortlichen 

Die beiden letzten Punkte sind neu 
hinzugekommen und den Dosis-
grenzwerten unterworfen. 

Tätigkeit 

Als neuer, zentraler Begriff im 
Strahlenschutz wird die Tätigkeit 
eingeführt. Sie ersetzt bisherige 
Definitionen wie den Umgang 
oder das Arbeiten mit Strahlen-
quellen. Eine Tätigkeit bewirkt eine 
Exposition gegenüber ionisieren-
der Strahlung aus einer geplanten 
Expositionssituation heraus. Somit 
fallen Handlungen bei Notfallsi-

tuationen oder bei bestehenden 
Expositionssituationen nicht unter 
den Tätigkeitsbegriff im Sinne des 
Gesetzes. Mit dem Begriff der Tä-
tigkeit verbindet sich zwingend die 
Rechtfertigung einer Exposition. 

Dosisgrenzwerte

Die Dosisgrenzwerte gelten mit 
Ausnahme der Augenlinsendosis 
wie bisher. Im Falle der Augenlin-
sen wurde aufgrund von Studien 
[ICRP-118, ICRP-103, BSS, AU-
VA-R75] der Grenzwert gesenkt. Es 
gilt ein Wert von 100 mSv in einem 
Fünfjahreszeitraum, d. h. im Mittel 
20 mSv pro Jahr, bei einem gleich-
zeitigen Maximum von 50 mSv je 
einzelnem Jahr, bei strahlenexpo-
nierten Arbeitskräften zwischen 16 
und 18 Jahren 15 mSv pro Jahr.

Die Strahlenschutzbeauf-
tragten

Das Konzept der Strahlenschutz-
beauftragten bleibt vom Aufbau 
her ident. Die Ausbildung hat ge-
mäß den Modulen in Anlage 18 
des AllgStrSchV 2020 zu erfolgen 
(Schema auf Seite 43 unten). Ge-
nerelle Voraussetzungen für Strah-

lenschutzbeauftragte sind entweder 
eine naturwissenschaftliche oder 
technische Ausbildung an einer 
Universität, Fachhochschule oder 
BHS oder eine Universitätsausbil-
dung in der Human-, Zahn- oder 
Veterinärmedizin oder eine Aus-
bildung gemäß dem MTD-Gesetz. 
Es gibt auch, wie bisher schon, Lo-
ckerungen bezüglich der Grund-
erfordernisse, wenn ausschließlich 
spezifische Tätigkeiten ausgeführt 
werden. 
Der oder die Strahlenschutzbeauf-
tragte muss der Behörde genannt 
werden. Der bisher verwendete 
Begriff „weitere mit dem Strah-
lenschutz beauftragte Personen“ 
entfällt. Stattdessen gibt es jetzt 
weitere Strahlenschutzbeauftrag-
te, die der Behörde nicht genannt 
sind. Sie brauchen nur die Strah-
lenschutzausbildung gemäß Anla-
ge 18, Abschnitt C und erforderli-
che Fachkenntnis vorzuweisen.

Strahlenexponierte Arbeits-
kraft

Die bisher als „beruflich strahlen-
exponierte Personen“ (Kategorie 
A oder B) bezeichnete Gruppe 
wird fortan schlicht strahlenexpo-
nierte Arbeitskräfte genannt. Dies 
umfasst jedenfalls Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, selbständig 
tätige Personen, Auszubildende 
und Studierende sowie Rekruten. 
Davon erfasst sind auch externe 
Arbeitskräfte, die nicht von Bewil-
ligungsinhabern beschäftigt, aber in 
deren Überwachungs- und Kont-
rollbereichen tätig sind. Arbeiten 
externer Arbeitskräfte bedürfen 
einer Genehmigung. Bisher galt 
als externe Arbeitskraft im Sinne 
des Gesetzes nur jene, die als be-
ruflich strahlenexponierte Person 
der Kategorie A eingestuft ist und 
im Kontrollbereich tätig ist. Somit 
ist nach dem StrSchG  2020 die 
externe Arbeitskraft umfassender 
definiert.

STRAHLENSCHUTZ

Ein Rohrmolch wird zur Schweißnahtprüfung ins Rohr eingefahren. Dieses Gerät benötigt in 
Zukunft eine Einzelbewilligung zur Ausübung der Tätigkeit. 
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Strahlenexponierte Arbeits-
kräfte zwischen 16 und 18 
Jahren

Bisher war es Personen unter 18 
Jahren kategorisch untersagt, in 
Bereichen zu arbeiten, die sie de-
finitionsgemäß zu strahlenexpo-
nierten Arbeitskräften machen 
würde. Das bleibt auch so. Neu ist, 
dass Personen im Alter zwischen 
16 und 18 Jahren ein Arbeiten mit 
Strahlenquellen für Ausbildungs-
zwecke bzw. Studium erlaubt ist. 
Es kommen dabei dieselben Do-
sisgrenzwerte zur Anwendung wie 
für strahlenexponierte Arbeitskräfte 
der Kategorie B. 

Schwangere und stillende 
Arbeitskräfte

Bisher war es so, dass Schwange-
re in Strahlenbereichen (Über-
wachungs- und Kontrollbereich) 
nicht tätig sein dürfen. In der Neu-
fassung wird dezidiert festgesetzt, 
dass der Dosisgrenzwert von 1 mSv 
in der Zeit der Schwangerschaft für 
das ungeborene Kind nicht über-
schritten werden darf. Die Arbeits-
bedingungen müssen so gestaltet 
werden, dass dies gewährleistet ist. 
Es ist aber nicht per se verboten, 
in einem Überwachungsbereich 
zu arbeiten. Bei stillenden Arbeits-
kräften muss gewährleistet werden, 
dass nicht über eine Inkorporati-
on von Radionukliden eine nicht 
außer Acht zu lassende Exposition 
beim Säugling auftritt. D. h., es 
sind die Freigrenzen von Anlage 1 
zur  AllgStrSchV 2020 zu beachten. 
Dies kommt der bisherigen Rege-
lung gleich.

Umschlossene radioaktive 
Quellen

Umschlossene radioaktive Quellen 
müssen an das Zentrale Quellen-
register [ZQUR] gemeldet und 
regelmäßig auf ihre Dichtheit ge-

prüft werden. Es müssen jetzt nur 
mehr jene Quellen geprüft wer-
den, deren Aktivität das Zehnfa-
che der Freigrenzen laut Anlage 1, 
Abschnitt D überschreitet. Hoch 
radioaktive umschlossene Quellen 
müssen von dafür akkreditierten 
Stellen geprüft werden. Andere 
radioaktive umschlossene Quellen 
können von fachkundigen Perso-
nen auf ihre Dichtheit hin getestet 
werden. 

Bauartzugelassene Geräte

Es wird nur mehr Bauartzulas-
sungen für Geräte mit niedrigem 
Gefährdungspotenzial (bisher § 19 
StrSchG 1969) und für nicht-me-
dizinische Anwendungen geben. 
Alte bauartzugelassene Geräte, 
die die Anforderungen nach dem 
StrSchG 2020 nicht erfüllen, be-
dürfen bis spätestens 31. 12. 2022 
einer strahlenschutzrechtlichen Be-
willigung.

Die Zulassung als Bauart an sich 
und die Anforderung an den bei-
zugebenden Bauartschein bleiben 

gleich. Die Inhaber einer Bauart-
zulassung haben jedes in Verkehr 
gebrachte bauartzugelassene Gerät 
ins Zentrale Quellenregister ein-
zutragen [ZQUR]. Die Verwender 
bauartzugelassener Geräte müssen 
die Aufnahme, Weitergabe oder 
Beendigung der Tätigkeit der zu-
ständigen Behörde melden. Ein 
Strahlenschutzbeauftragter ist für 
ein bauartzugelassenes Gerät nicht 
mehr erforderlich. 

Natürlich vorkommende ra-
dioaktive Materialien (NORM)

NORM wurden als ein Bestand-
teil in die neue Strahlenschutz-
gesetzgebung integriert. Neu ist, 
dass menschliche Betätigungen mit 
NORM als Tätigkeiten nach dem 
StrSchG 2020 aufzufassen sind. Die 
Bestimmungen beziehen sich auf 
bestimmte industrielle/gewerbliche 
Bereiche, die in der Anlage 3 zur 
AllgStrSchV 2020 aufgeführt sind. 
Für das Personal ist entscheidend, 
dass die effektive Dosis von 1 mSv 
pro Jahr unterschritten wird. Sind 
die ermittelten Aktivitätskonzen-

Gepäckröntgenanlage ohne Gepäck und mit geschlossenen Schutzvorhängen. Solche Anlagen 
werden voraussichtlich die höchstzulässigen Dosisleistungs- und Aktivitätswerte für eine 
Bauartzulassung einhalten. Wichtig im Betrieb ist, dass der Schutzvorhang nicht durch zu dicht 
aneinandergereihte Gepäckstücke von diesen offen gehalten wird.
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trationen unterhalb der Freigren-
zen bzw. der uneingeschränkten 
Freigabewerte, dann ist von einem 
Einhalten der Dosis von 1 mSv pro 
Jahr auszugehen. Andernfalls muss 
eine Dosisabschätzung erfolgen. 

Strahlenschutzpass

Das Führen eines Strahlenschutz-
passes ist in Zukunft nur mehr für 
externe Arbeitskräfte, die im Aus-
land beschäftigt sind, notwendig. 
Bei externen Arbeitskräften im In-
land ist der Strahlenschutzpass nur 
mehr eine Option. Die bisherige 
Strahlenschutzpass-Gebühr entfällt.

Ärztliche Untersuchungen

Das Regime der ärztlichen Unter-
suchungen bleibt in seiner grund-
sätzlichen Form bestehen. Es gibt 
Eignungsuntersuchungen, Kont-
rolluntersuchungen und Sofort-
untersuchungen. Die bisher auch 
vorgesehene Enduntersuchung 
entfällt. 

Fazit

Es wurden die wichtigsten Neue-
rungen des neuen Strahlenschutz-
regimes aufgezeigt. Für die bisher 
schon vom Strahlenschutz erfass-
ten Betriebe bleibt ein Großteil 
der Bestimmungen, Vorgangswei-
sen und Schutzmaßnahmen gleich. 

Das neue Strahlenschutzregime 
zeigt sich aber im Detail flexibler 
und an die aktuelle Situation bes-
ser angepasst. 

Wenn es um Fragen der Arbeits-
platzsicherheit in Bezug auf io-
nisierende Strahlung geht, steht 
den Betrieben auch die AUVA, 
neben den zuständigen Behörden 
als  Erstanlaufstelle, zur Verfügung. 
Wenn fachlich optimierter Strah-
lenschutz dem Personal als täg-
lich „gelebter“ Strahlenschutz in 
Fleisch und Blut übergeht, so ist das 
zum Nutzen aller – des Personals, 
der Unternehmen, der Unfallversi-
cherungsträger und der Behörden. 
Das neue Strahlenschutzgesetz und 
die dazugehörigen Verordnungen 
sind die Instrumente dafür. ■
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der Sicherheitsnormen für den Schutz vor 
den Gefahren einer Exposition gegenüber 
ionisierender Strahlung
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on on Radiological Protection): The 2007 
Recommendations of the International 
Commission on Radiological Protection. 
ICRP publication 103. Ann ICRP 2007; 37: 
1–332.

• [ICRP-118]: ICRP, 2012. ICRP Statement 
on Tissue Reactions / Early and Late 
Effects of Radiation in Normal Tissues and 
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actions in a Radiation Protection Context. 
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• [ZQUR]: Zentrales Strahlenquellenregister: 
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STRAHLENSCHUTZ

Dr. Emmerich Kitz
AUVA-Hauptstelle, Abteilung für 
Unfallverhütung und Berufs-
krankheitenbekämpfung
emmerich.kitz@auva.at

 Der Autor gibt eine Übersicht über 
das neue Strahlenschutzgesetz 2020 und 
die dazugehörigen Verordnungen. Was 
bleibt gleich, was ändert sich und wie wir-
ken sich die neuen Regelungen auf die Tä-
tigkeit mit Strahlenquellen aus? ■

 The author gives an overview of the 
latest radiation protection law (2020). What 
remains the same? What’s new? And how 
are the new regulations going to change 
jobs that involve working with radiation 
sources? ■

 L’auteur donne un aperçu de la nou-
velle loi sur la radioprotection 2020 et des 
dispositions correspondantes. Qu’est-ce 
qui reste inchangé, qu’est-ce qui change 
et quel est l’impact des nouvelles règle-
mentations sur les activités soumises aux 
rayonnements ? ■

ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY RÉSUMÉ

Übersicht
Eine detaillierte Übersicht über 
das neue Strahlenschutzge-
setz und seine Verordnungen 
(mit Ausnahme der Radon-
schutzverordnung) findet man 
im neuen AUVA-Merkblatt 
M.plus 075.1 „Das neue 
Strahlenschutzgesetz 2020“, 
das online als barrierefreies 
PDF bereits verfügbar ist und 
in Kürze auch in gedruckter 
Version bestellt werden kann. 
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TERMINE

Hinweis: In der nachfolgenden Aufstellung 
finden sich Veranstaltungen, deren Durchfüh-
rung zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses (8. September 2020) fix geplant war. 
Kurzfristige Änderungen/Absagen aufgrund 
von Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-
19-Pandemie im Zusammenhang mit der 
„Corona-Ampel“ sind möglich.

Oktober 2020

1. bis 5. Oktober 2020, 
Messe Congress Graz
Grazer Herbstmesse
https://mcg.at/events/herbstmesse/

13. Oktober 2020, 
TU Graz (Campus Inffeld)
ASMET-Forum für Metallurgie und 
Werkstofftechnik 2020
„Künstliche Intelligenz in der Produktion von 
Werkstoffen“
https://asmet.org/event/asmet-forum-fur-
metallurgie-und-werkstofftechnik-2020/

13. Oktober 2020, 
ARCOTEL Nike Linz
20. Oktober 2020, 
Marktgemeinde Krieglach
Fachtagung „Sicherheit im Kindergar-
ten“ – Kinder in ihrer Sicherheitskom-
petenz stärken

Anmeldung und Information:
www.auva.at/veranstaltungen
HSP@auva.at

November 2020

12. bis 14. November 2020,  
Design Center Linz
Interpädagogica 2020
www.interpaedagogica.at

19. bis 22. November 2020,  
Messezentrum Salzburg
Professional Skills of Austria –  
9. Österreichischer Berufswettbewerb 
für Menschen mit Behinderung
http://professionalskills.auva.at/

Gutschein-Code „SichereArbeit20" 
eingeben und 60 statt 30 Tage lang 

gratis und unverbindlich testen!

Das einfache Online-Tool mit 
E-Mail-Erinnerung, Kalender, 
Dokumentation und mehr.

Online-Tool und Sicherheitsfachkraft

DutySimple.atSichereArbeit20

Einfach Gratis-Account 
anlegen und losstarten!

Vergessen Sie 

Ihre Pflichten!

DutySimple.at

                              
kennt Ihre Prüfpflichten und  
nimmt Ihnen viel Arbeit ab!
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Fachseminare der AUVA

Termin Typ Thema Ort/Zeitdauer

01.10.       S Beschaffenheit und Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung Hall/Tirol

2.10. W Mobile Roboter in der smarten Fabrik 45 Minuten

06.–08.10. S Österreichische Sicherheitsfachkräfte in Tirol Salzburg

9.10. W Mensch-Maschine-Kollaboration 45 Minuten

12.10.       S Sicher und gesund am Arbeitsplatz Pkw St. Pölten

13.–14.10. S Sicherheit an Pressen Kremsmünster

15.10.       S Mensch-Roboter-Kollaboration in der smarten Fabrik Graz

16.10. W Arbeitszeitrechner – ein Online-Tool zur Risikobewertung 45 Minuten

20.10.       S Hautschutz Wien

21.10.       S Umbau von Maschinen Pörtschach

23.10. W AUVA-Altersstrukturcheck 45 Minuten

28.10.       S Schweißen – es gibt noch immer was zu tun! Pörtschach

28.10.       S Verzeichnis gefährlicher Arbeitsstoffe Hall/Tirol

29.10.       S Sichere Instandhaltung von Maschinen Salzburg

30.10. W Kompetenzentwicklung – vom Taylorismus zur kreativen Arbeit 90 Minuten

03.–05.11. S Refresher für Sicherheitsfachkräfte Salzburg

04.11.       S Schnittstelle Mensch – Maschine St. Pölten

05.11.       S Mensch-Roboter-Kollaboration Salzburg

6.11. W Kalkulationstool von Unfallfolgekosten 60 Minuten

10.11.       S Resilienz – Stärken Sie Ihre Widerstandskraft! Linz

13.11. W Sicherer Arbeitsweg 60 Minuten

17.–18.11. S Fachkundiger Umgang mit Asbest Graz

18.11.        S Innerbetriebliche Prüfer von PSA gegen Absturz Graz

20.11. W AUVA-Arbeitsstoffverzeichnis 45 Minuten

24.11.        S Risikobeurteilung von Maschinen Salzburg

27.11. W Psychologische Belastung online 45 Minuten

4.12. W Digital ergonomics – digitale Technologien in der Ergonomie 40 Minuten

10.12.        S Lehrlinge und Jugendliche – Sicher Arbeiten im Betrieb Linz

11.12. W Eval.at – Inhalte und Tools 30 Minuten

18.12. W Das EMF-Datenblatt gemäß EN 62822 für die Evaluierung von Schweißgeräten 60 Minuten

S = Fachseminar

W = Webinar

Weitere Angebote, nähere Informationen und Anmeldung zur den Fachseminaren unter 

https://online-services.auva.at/kursbuchung; Wenn Sie regelmäßig über das Seminarangebot der AUVA informiert wer-

den wollen, abonnieren Sie unseren Newsletter unter www.auva.info. 

Nähere Informationen zur den kostenfreien AUVA-Webinaren finden Sie unter www. auva.at/sicherheitsschulung oder 

www.sichereswissen.info. Virtueller Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr, Webex-Events.

TERMINE
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„Extrem individuell“

Tragetest zeigt: CONNEXIS Safety hält die Füße fit

Corporate Wear: Reindl entwickelt Arbeits- und Schutzkleidung ganz nach Kundenwunsch

Kaum ein Auftrag gleicht dem anderen. Individuelle Kundenwünsche stehen beim Arbeits- und Schutz-
kleidungshersteller Reindl an der Tagesordnung. Manche Kunden wünschen sich vor allem Funktionali-
tät, Tragekomfort und modisches Design. Viele Branchen benötigen aber spezielle Sicherheitskleidung, die 
zusätzlich Schutznormen erfüllt. Reindl entwickelt nach Kundenwunsch und getreu dem Motto „Extrem 
individuell“ spezielle Kollektionen und Modelle, die den individuellen Anforderungen beziehungsweise den 
modischen Vorstellungen entsprechen.

Oft wird ausgehend von bestehenden Kollektionen im Baukastensystem hier eine Tasche hinzugefügt oder 
weggelassen, dort ein anderes Material verwendet oder es werden Verschlüsse angepasst. Manchmal kommen 
Kunden aber auch mit genauen Vorstellungen zu Reindl, beispielsweise die SGS Industrial Services. Das Un-
ternehmen bietet international Industriemontage- und Projektdienstleistungen an und setzt auf Kleidung mit 
prägnanten Designelementen wie Reflektor-Streifen, der Kontrastfarbe Warngelb und auffälligen Ziernähten. 
SGS hatte auch besondere Wünsche bezüglich des Materials: Für einen optimalen Tragekomfort wurde ein 
Mischgewebe mit 270 g/m2 gewählt. Zusätzlich entschied sich der Kunde für Stretch-Elemente an den Bein-
Innenseiten und „CORDURA“-Verstärkungen an Knietaschen und am Bein-Abschluss.
www.reindl.at

Mitarbeiter, die im Job viel auf den Beinen sind, klagen häufig über Schmerzen in Füßen und Rü-
cken. Schuld daran sind nicht nur die Bandscheiben, sondern auch die Faszien, ein faseriges Netz aus 
Bindegewebe, das Muskeln, Organe und Knochen umhüllt und dem Körper seine Form gibt. Wer-
den die Faszien verletzt oder verkümmern sie durch mangelnde Bewegung, kann das zu Schmerzen 
führen. Um dem entgegenzuwirken, hat HAIX den CONNEXIS Safety entwickelt, den weltweit 
ersten Sicherheitsschuh mit aktiver Faszienstimulation. Durch Zug an einem speziellen Tape, das 

durch den Schuh verläuft, werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert. Ziel ist es, durch die Anregung der Faszien 
negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit des Trägers zu erhalten. Bei einem Tragetest 
haben 100 Personen CONNEXIS Safety drei Monate lang bei der Arbeit getestet. Insgesamt berichteten zwei Drittel der Tester von 
einem positiven Effekt des Faszien-Tapes auf ihre Leistung und ihr Wohlbefinden. „Obwohl ich in den letzten Wochen täglich 15 Stun-
den und mehr in den Schuhen gestanden habe, hatte ich nie Schmerzen in den Füßen oder Knien, die ich bei anderen Schuhen immer 
wieder hatte“, berichtet einer der Tester. CONNEXIS Safety ist also eine doppelte Gesundheits-Investition, weil er heute Mitarbeiter 
schützt und für morgen ihre Faszien trainiert und ihr Wohlbefinden verbessert. www.haix.com

PROTECTR – Individuelle Sicherheitslösung für alle Organisationen

Die Themengebiete Arbeitssicherheit, Brandschutz und vorbeugende Wartung sind unerlässlich für Unter-
nehmen, aber auch öffentliche Organisationen. Die PROTECTR GmbH hat dahingehend eine Softwarelö-
sung entwickelt, welche alle Sicherheits- und Wartungsthemen digital in der gleichnamigen Softwarelösung 
„PROTECTR“ abbildet. In stetiger Zusammenarbeit mit Experten aus verschiedenen Branchen werden Si-
cherheitskataloge entworfen und den gesetzlichen Bestimmungen angepasst. Die große Kundengruppe von 
PROTECTR schätzt vor allem die Flexibilität der Software, da mit nur einer Lösung viele Wartungs- und 
Sicherheitsthemen abgedeckt werden. Die umfangreiche Softwarelösung ist auch preislich für alle Organisati-
onsgrößen erschwinglich. 

www.protectr.at

www.sicherearbeit.at    AUSGABE 5-2020

Sandra Brandner MSc, Ge-
schäftsführung PROTECTR 
GmbH
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PRODUKTE

Die unter „Produkte“ veröffentlichten Informationen unterliegen der allgemeinen Verantwortung der Anzeigenabteilung.

Ausbau Training und Wartungs-Service für PSA gegen Absturz

Sturzunfälle sind immer noch die Unfallursache Nummer 1 und ma-
chen fast ein Drittel aller Arbeitsunfälle aus. Bereits Stürze aus gerin-
ger Höhe können schwere Verletzungen verursachen. 

Entsprechend sollte bei Arbeiten an erhöhten Standorten oder an schwer zu-
gänglichen Stellen besonderes Augenmerk auf eine ordnungsgemäße und ge-
prüfte Absturzsicherung gelegt werden. Die Prävention von Unfällen hat hier 
oberste Priorität.

Exakte gesetzliche Vorgaben

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz ist neben Gasmesstechnik eines 
der sensibelsten Themen im Arbeitsschutz, da es um höchste und meist tödliche 
Risiken geht. Der Gesetzgeber hat daher viele genaue Vorgaben und Normen 

definiert. Generell sind persönliche Schutzausrüstungen gegen Stürze aus Höhe immer der PSA-Kategorie III zuzuordnen (hohes 
Risiko). Die Benutzungsdauer von PSA gegen Absturz ist je nach Material und Beanspruchung unterschiedlich. Von einer fach-/
sachkundigen Person müssen regelmäßig eventuelle Verschleißerscheinungen, Schäden durch gefährliche chemische Einwirkung, die 
Funktion der Verschlüsse und Karabiner sowie die korrekte Kennzeichnung der Schutzausrüstung überprüft werden.
Bei Mängeln oder nach einem Absturzereignis darf die Ausrüstung keinesfalls weiter benutzt werden!

Einen zuverlässigen Schutz bieten Absturzsets nur, wenn sie auf die Situation und den Träger abgestimmt sind. Aus diesem Grund 
ist es wichtig, sich von einem speziell geschulten Händler beraten zu lassen. Den vorgegebenen EN-Normen entsprechen müssen 
der Auffanggurt, das Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer bzw. das Höhensicherungsgerät und der Schutzhelm. Bei persönlicher 
Schutzausrüstung gegen Absturz stehen das Leben und die Gesundheit der Arbeitnehmer im Vordergrund. Haberkorn berät Sie mit 
langjähriger Erfahrung und Fachwissen bei der Auswahl der PSA gegen Absturz und bietet ebenso PSA-Überprüfungen, Unterwei-
sungen der Mitarbeiter und sämtliche notwendigen Theorie- und Praxistrainings. Als besonderen Service bietet Ihnen Haberkorn  
die Möglichkeit, Trainings und Überprüfungen auch vor Ort beim Kunden durchzuführen.

www.haberkorn.com        shop.haberkorn.com

Regelmäßige Trainings und die Wartung der PSA  gegen Absturz 
sind lebenswichtig.

Litz: Neue Recyclinglinie unter der neuen EXCLUSIVMARKE TAURUS des 
 österreichischen Arbeitsschutzbekleidungsherstellers mit 60 Jahren ERFAHRUNG!

Wir bei Litz haben uns zum Ziel gesetzt, unsere erste neue Produktpalette ab Jänner 2021 vollständig mit 
Recyclingmaterialien auf den Markt zu bringen. Mit unserer modernen Arbeitskleidung aus Österreich 
möchten wir zeigen, dass Recycling nicht gleichbedeutend mit abnehmender Qualität sein muss. Wir orien-
tieren uns auch nach der Umstellung unseres Angebots voll und ganz an den gängigen Normen und Quali-
tätsstandards. Die recycelten Stoffe aus PET-Flaschen, auch aus dem Meer, erfüllen alle Ansprüche, ohne dass 
Qualität, Haptik oder Optik negativ beeinflusst wären. So erweitern wir Schritt für Schritt unser Sortiment. 
Auch die aktuellen Modelle werden im Zuge dieses Prozesses umgestellt, sodass unsere gesamte Produktions-

kette künftig nachhaltig arbeitet. Bis zum Jahr 2022 soll die Umstellung abgeschlossen sein. Durch den Einsatz recycelter Garne und 
Materialien sparen wir bei Litz Energie, reduzieren die Abhängigkeit von Erdöl und verringern die Abfallmenge. Natürlich sind wir 
seit Jahren ISO-14001-umweltzertifiziert und arbeiten laufend an Verbesserungen am Standort. Eine PV-Anlage soll ab 2021 einen 
weiteren Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes am Standort leisten und auch eine Erneuerung des Fuhrparks ist geplant. Wir 
sprechen nicht darüber, sondern WIR TUN WAS FÜR UNSERE UMWELT !
Unterstützen auch Sie uns als Neukunde, wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter fashion@litz.at.



Wissen Sie, ob in Ihrem Betrieb krebserzeugende Arbeitsstoffe 
verwendet werden? Informieren Sie sich und setzen Sie die  
richtigen Schutzmaßnahmen. Die AUVA unterstützt Sie dabei.

www.auva.at/krebsgefahr

www.auva.atEine Initiative der AUVA gegen krebserzeugende Arbeitsstoffe

ANZ. 210X280 MM

Wissen Sie schon 
Bescheid?



Qualitativ hochwertige Funktionsschuhe  
für JOB & FREIZEIT!

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler  
oder im HAIX® Webshop www.haix.de/sicherearbeit www.haix.com

SAFETY
Indoor-Sicherheitsschuh mit

aktiver Faszienstimulation

WEITERE INFOS UNTER 
www.haix-connexis.de
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